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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Steuergesetz (StG)         

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 661.11 Steuergesetz vom 
21.05.2000 (StG) (Stand 01.01.2018) wird 
wie folgt geändert: 

   

Art.  2 
Einfache Steuer und Steueranlage 

    

1
 Das Gesetz bestimmt für alle Steuern 

die einfache Steuer. 
    

2
 Die Steueranlage ist ein Vielfaches 

der einfachen Steuer. 
    

3
 Die Steueranlage ist für alle betroffe-

nen Steuern gleich und findet Anwen-
dung für die Berechnung aller Steuern 
mit Ausnahme

 

3
 Die Steueranlage istwird für alle be-

troffenen Steuern gleich und findet An-
wendung für die Berechnung aller Steuern 
angewendet, mit Ausnahme 

   

a der Einkommenssteuer auf Lotterie-
gewinnen, 

a der Einkommenssteuer auf Lotteriege-
winnenGeldspielgewinnen, 

   

b der Quellensteuern, b der Quellensteuern,.    

                                                   
1
 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorbera-tenden Kommission angenommen worden sind. 

https://www.belex.sites.be.ch/data/661.11/de
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c der Kapitalsteuer für Holding- und 
Domizilgesellschaften. 

c Aufgehoben.    

 
3a

 Sie ist für alle betroffenen Steuern 
gleich. Für die Gewinn- und Kapitalsteu-
ern der juristischen Personen kann eine 
um höchstens 20 Prozent abweichende 
Steueranlage beschlossen werden. 

   

4
 Der Beschluss über die Steueranlage 

unterliegt der fakultativen Volksab-
stimmung, sofern sie 3.26 übersteigt.

 

4
 Der Beschluss über die Steueranlage 

unterliegt der fakultativen Volksabstim-
mung, sofern sie 3.,26 übersteigt. [FR: 
unverändert] 

   

5
 Es werden keine Zuschlagsteuern 

erhoben. 
    

 Art.  2a 
Finanzieller Ausgleich für die Gemeinden und Kirchgemein-

den 

   

 
1
 Der Kanton überweist den Gemeinden 

(Art. 247 Abs. 1)  jeweils 1,4 Prozent der 
eingegangenen Steuerbeträge, Bussen 
und Zinsen gemäss Artikel 196 des Bun-
desgesetzes vom 14. Dezember 
1990 über die direkte Bundessteuer 
(DBG)

1)
.   

   

                                                   
1)

 SR 642.11 
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2
 Der Anteil pro Gemeinde richtet sich 

nach deren Anteil am Total der fakturier-
ten Gewinnsteuern sämtlicher Gemeinden 
sowie der Höhe des Anteils der Gewinn- 
und Kapitalsteuern am Gesamtsteuerer-
trag in der Gemeinde. Zur Bestimmung 
des Gemeindeanteils im Kalenderjahr n 
werden die Verhältnisse in den Kalender-
jahren n – 6 bis n – 2 berücksichtigt.  

   

 
3
 Der Anteil der Gemeinde am Total der 

fakturierten Gewinnsteuern sämtlicher 
Gemeinden wird mit 100 Prozent, die 
Höhe des Anteils der Gewinn- und Kapi-
talsteuern am Gesamtsteuerertrag in der 
Gemeinde mit 25 Prozent gewichtet. 

   

 
4
 Der Kanton überweist den Kirchgemein-

den (Art. 10 ff. des Gesetzes vom 21. 
März 2018 über die bernischen Landes-
kirchen [Landeskirchengesetz, LKG]

1)
) je-

weils 0,2 Prozent der eingegangenen 
Steuerbeträge, Bussen und Zinsen ge-
mäss Artikel 196 DBG. Absatz 2 gilt sinn-
gemäss. 

   

Art.  5 
Wirtschaftliche Zugehörigkeit 
1 Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke 

    

1
 Natürliche Personen ohne steuer-

rechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt 
im Kanton Bern sind auf Grund wirt-
schaftlicher Zugehörigkeit steuerpflich-
tig, wenn sie 

    

                                                   
1)

 BSG 410.11 
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a Inhaber, Teilhaber oder Nutzniesser 
von Geschäftsbetrieben im Kanton 
Bern sind, 

    

b im Kanton Bern Betriebsstätten un-
terhalten, 

    

c an Grundstücken und Wasserkräften 
im Kanton Bern Eigentum, dingliche 
oder diesen wirtschaftlich gleich-
kommende persönliche Nutzungs-
rechte haben. 

c an Grundstücken und Wasserkräften im 
Kanton Bern Eigentum, dingliche oder 
diesen wirtschaftlich gleichkommende 
persönliche Nutzungsrechte haben., 

   

 d mit im Kanton Bern gelegenen Grund-
stücken handeln. 

   

2
 Als Betriebsstätte gilt eine feste Ge-

schäftseinrichtung, in der die Ge-
schäftstätigkeit eines Unternehmens 
oder ein freier Beruf ganz oder teilwei-
se ausgeübt wird. Betriebsstätten sind 
insbesondere Zweigniederlassungen, 
Fabrikationsstätten, Werkstätten, Ver-
kaufsstellen, ständige Vertretungen, 
Bergwerke und andere Stätten der 
Ausbeutung von Bodenschätzen sowie 
Bau- oder Montagestellen von mindes-
tens zwölf Monaten Dauer. 

    

Art.  6 
2 Übrige Fälle 
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1
 Natürliche Personen ohne steuer-

rechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in 
der Schweiz sind aufgrund wirtschaftli-
cher Zugehörigkeit steuerpflichtig, 
wenn sie 

    

a im Kanton Bern eine Erwerbstätigkeit 
ausüben, 

    

b als Mitglieder der Verwaltung oder 
Geschäftsführung von juristischen 
Personen mit Sitz oder Betriebsstätte 
im Kanton Bern Tantiemen, Sit-
zungsgelder, feste Entschädigungen, 
Mitarbeiterbeteiligungen oder ähnli-
che Vergütungen beziehen, 

    

c Gläubigerinnen, Gläubiger, Nutznies-
serinnen oder Nutzniesser von For-
derungen sind, die durch Grund- o-
der Faustpfand auf Grundstücken 
oder Wasserkräften im Kanton Bern 
gesichert sind, 

    

d im Kanton Bern gelegene Grundstü-
cke vermitteln oder damit handeln, 

d im Kanton Bern gelegene Grundstücke 
vermitteln oder damit handeln, 

   

e Pensionen, Ruhegehälter oder ande-
re Leistungen erhalten, die auf Grund 
eines früheren öffentlich-rechtlichen 
Arbeitsverhältnisses von einem Ar-
beitgeber oder einer Vorsorgeeinrich-
tung mit Sitz im Kanton Bern ausge-
richtet werden, 
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f Leistungen aus privatrechtlichen Ein-
richtungen der beruflichen Vorsorge 
oder aus anerkannten Formen der 
gebundenen Selbstvorsorge erhal-
ten, wenn die Vorsorgeeinrichtung 
ihren Sitz oder eine Betriebsstätte im 
Kanton Bern hat, 

    

g für Arbeit im internationalen Verkehr 
an Bord eines Schiffes oder eines 
Luftfahrzeuges oder bei einem 
Transport auf der Strasse Lohn oder 
andere Vergütungen von einem Ar-
beitgeber mit Sitz oder Betriebsstätte 
im Kanton Bern erhalten. 

    

2
 Kommen die Vergütungen nicht den 

genannten Personen, sondern Dritten 
zu, so sind diese dafür steuerpflichtig. 

    

Art.  7 
Umfang der Steuerpflicht 

    

1
 Bei persönlicher Zugehörigkeit ist die 

Steuerpflicht unbeschränkt. Sie er-
streckt sich aber nicht auf Geschäfts-
betriebe, Betriebsstätten und Grund-
stücke ausserhalb des Kantons Bern. 
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2
 Eine Betriebsstätte ausserhalb der 

Schweiz liegt auch vor, wenn mindes-
tens 80 Prozent der Erträge aus aus-
ländischer Quelle stammen und 
gleichzeitig mindestens 80 Prozent des 
eigenen oder durch Dritte geleisteten 
Beitrages zur Leistungserstellung im 
Ausland erbracht wird.

 

2
 Aufgehoben.    

3
 Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit 

beschränkt sich die Steuerpflicht auf 
die Teile des Einkommens und des 
Vermögens, für die eine Steuerpflicht 
besteht. 

    



- 8 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

4
 Die Abgrenzung der Steuerpflicht für 

Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und 
Grundstücke erfolgt im Verhältnis zu 
andern Kantonen und zum Ausland 
nach den Grundsätzen des Bundes-
rechts über das Verbot der interkanto-
nalen Doppelbesteuerung. Wenn ein 
schweizerisches Unternehmen Verlus-
te aus einer ausländischen Betriebs-
stätte mit inländischen Gewinnen ver-
rechnet hat, innert der folgenden sie-
ben Jahre aber aus dieser Betriebs-
stätte Gewinne verzeichnet, so ist im 
Ausmass der im Betriebsstättestaat 
verrechenbaren Gewinne eine Revisi-
on der ursprünglichen Veranlagung 
vorzunehmen; die Verluste aus dieser 
Betriebsstätte werden in diesem Fall in 
der Schweiz nachträglich nur satzbe-
stimmend berücksichtigt. In allen übri-
gen Fällen sind Auslandsverluste aus-
schliesslich satzbestimmend zu be-
rücksichtigen. Vorbehalten bleiben die 
in Doppelbesteuerungsabkommen 
enthaltenen Regelungen. 

    

5
 Steuerpflichtige Personen mit Wohn-

sitz im Ausland haben für Geschäfts-
betriebe, Betriebsstätten und Grund-
stücke das im Kanton Bern erzielte 
Einkommen und das im Kanton Bern 
gelegene Vermögen zu versteuern. 

    

Art.  16 
Besteuerung nach dem Aufwand 
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1
 Natürliche Personen haben das 

Recht, anstelle der Einkommens- und 
Vermögenssteuern eine Steuer nach 
dem Aufwand zu entrichten, wenn sie 

    

a nicht das Schweizer Bürgerrecht 
haben, 

    

b in der Schweiz erstmals oder nach 
mindestens zehnjähriger Landesab-
wesenheit steuerrechtlichen Wohn-
sitz oder Aufenthalt nehmen und 

 [FR: geändert]    

c in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit 
ausüben. 

    

2
 Ehegatten, die in rechtlich und tat-

sächlich ungetrennter Ehe leben, müs-
sen beide die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 erfüllen. 

    

3
 Die Einkommenssteuer wird nach 

den jährlichen, in der Bemessungspe-
riode im In- und Ausland entstandenen 
Lebenshaltungskosten der steuer-
pflichtigen Person und der von ihr un-
terhaltenen, in der Schweiz lebenden 
Personen, mindestens aber nach dem 
höchsten der folgenden Beträge be-
messen:

 

3
 Die Einkommenssteuer wird nach den 

jährlichen, in der Bemessungsperiode im 
In- und Ausland entstandenen Lebenshal-
tungskosten der steuerpflichtigen Person 
und der von ihr unterhaltenen, in der 
Schweiz lebenden Personen, mindestens 
aber nach dem höchsten der folgenden 
Beträge bemessen: 

   

a 400'000 Franken,     
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b für Steuerpflichtige mit eigenem 
Haushalt: dem Siebenfachen des 
jährlichen Mietzinses oder des Miet-
werts nach Artikel 25 Absatz 1 Buch-
stabe b, 

    

c für die übrigen Steuerpflichtigen: dem 
Dreifachen des jährlichen Pensions-
preises für Unterkunft und Verpfle-
gung am Ort des Aufenthalts nach 
Absatz 1 Buchstabe b, 

    

d …     

4
 Sieht das Bundesgesetz über die 

direkte Bundessteuer für die Mini-
malansätze nach Absatz 3 tiefere Wer-
te vor, finden diese Anwendung. 

    

5
 Die Einkommenssteuer wird nach 

dem ordentlichen Steuertarif (Art. 42 
Abs. 1 und 2) berechnet. 

    

6
 Der Vermögenssteuer unterliegen die 

im Kanton Bern gelegenen Grundstü-
cke. 

    

7
 Sie wird nach dem ordentlichen 

Steuertarif (Art. 65) berechnet. 
    

8
 Die Steuer nach dem Aufwand muss 

mindestens gleich hoch sein wie die 
Summe der nach den ordentlichen 
Tarifen berechneten Einkommens- und 
Vermögenssteuern vom gesamten 
Bruttobetrag 
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a des in der Schweiz gelegenen unbe-
weglichen Vermögens und von des-
sen Einkünften, 

    

b der in der Schweiz gelegenen Fahr-
nis und von deren Einkünften, 

    

c des in der Schweiz angelegten be-
weglichen Kapitalvermögens, ein-
schliesslich der grundpfändlich gesi-
cherten Forderungen, und von des-
sen Einkünften, 

    

d der in der Schweiz verwerteten Ur-
heberrechte, Patente und ähnlichen 
Rechte und von deren Einkünften, 

    

e der Ruhegehälter, Renten und Pen-
sionen, die aus schweizerischen 
Quellen fliessen, 

    

f der Einkünfte, für die die steuerpflich-
tige Person aufgrund eines von der 
Schweiz abgeschlossenen Abkom-
mens zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung gänzliche oder teilweise 
Entlastung von ausländischen Steu-
ern beansprucht. 
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9
 Der Regierungsrat erlässt die zur 

Erhebung der Steuer nach dem Auf-
wand erforderlichen Vorschriften. Er 
kann eine von Absatz 3 abweichende 
Steuerbemessung und Steuerberech-
nung vorsehen, wenn dies erforderlich 
ist, um den in Absatz 1 erwähnten 
steuerpflichtigen Personen die Entlas-
tung von den Steuern eines ausländi-
schen Staates zu ermöglichen, mit 
dem die Schweiz ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung 
abgeschlossen hat. 

    

Art.  20 
Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit 

    

1
 Steuerbar sind alle Einkünfte aus 

privatrechtlichem oder öffentlich-
rechtlichem Arbeitsverhältnis ein-
schliesslich der Nebeneinkünfte wie 
Entschädigungen für Sonderleistun-
gen, Provisionen, Zulagen, Gratifikati-
onen, Trinkgelder, Tantiemen, Lidlöh-
ne, geldwerte Vorteile aus Mitarbeiter-
beteiligungen und andere geldwerte 
Vorteile. 

    

2
 Die vom Arbeitgeber getragenen 

Kosten der berufsorientierten Aus- und 
Weiterbildung, einschliesslich Umschu-
lungskosten, stellen unabhängig von 
deren Höhe keinen anderen geldwer-
ten Vorteil im Sinne von Absatz 1 dar. 

[FR: geändert]    
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3
 Nebenbezüge werden nur mitbe-

rechnet, soweit sie nicht verwendet 
werden müssen, um persönliche 
Mehrauslagen zu decken, die mit den 
dienstlichen Verrichtungen unmittelbar 
zusammenhängen (Unkostenersatz). 

    

 
4
 Kapitalabfindungen aus einer mit dem 

Arbeitsverhältnis verbundenen Vorsorge-
einrichtung oder gleichartige Kapitalabfin-
dungen des Arbeitgebers werden nach 
Artikel 44 besteuert. 

   

 Art.  21b 
Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen des Ge-
schäftsvermögens 

   

 
1
 Dividenden, Gewinnanteile, Liquida-

tionsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Genossenschafts-
anteilen und Partizipationsscheinen sowie 
Gewinne aus der Veräusserung solcher 
Beteiligungsrechte sind nach Abzug des 
zurechenbaren Aufwands im Umfang von 
50 Prozent steuerbar, wenn diese Beteili-
gungsrechte mindestens zehn Prozent 
des Grund- oder Stammkapitals einer 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
darstellen. 
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2
 Die Teilbesteuerung auf Veräusse-

rungsgewinnen wird nur gewährt, wenn 
die veräusserten Beteiligungsrechte min-
destens ein Jahr im Eigentum der steuer-
pflichtigen Person oder der Personenun-
ternehmung waren. 

   

 Art.  21c 
Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei 
selbstständiger Erwerbstätigkeit 

   

 
1
 Für das Einkommen aus Patenten und 

vergleichbaren Rechten bei selbstständi-
ger Erwerbstätigkeit sind die Artikel 85a 
und 85b sinngemäss anwendbar. 

   

Art.  24 
Einkünfte aus beweglichem Vermögen 

    

1
 Steuerbar sind die Erträge aus be-

weglichem Vermögen, insbesondere 
    

a Zinsen aus Guthaben, einschliesslich 
ausbezahlter Erträge aus rückkaufs-
fähigen Kapitalversicherungen mit 
Einmalprämie im Erlebensfall oder 
bei Rückkauf, ausser wenn diese 
Kapitalversicherungen der Vorsorge 
dienen. Als der Vorsorge dienend gilt 
die Auszahlung der Versicherungs-
leistung ab dem vollendeten 60. Al-
tersjahr der versicherten Person auf-
grund eines mindestens fünfjährigen 
Vertragsverhältnisses, das vor Voll-
endung des 66. Altersjahres begrün-
det wurde. In diesem Fall ist die Leis-
tung steuerfrei; 
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b Einkünfte aus der Veräusserung oder 
Rückzahlung von Obligationen mit 
überwiegender Einmalverzinsung 
(globalverzinsliche Obligationen, 
Diskont-Obligationen), die der Inha-
berin oder dem Inhaber anfallen; 

    

c Dividenden, Gewinnanteile, Liquida-
tionsüberschüsse und geldwerte Vor-
teile aus Beteiligungen aller Art (ein-
schliesslich Gratisaktien, Gratis-
nennwerterhöhungen u.dgl.). Ein bei 
der Rückgabe von Beteiligungsrech-
ten im Sinne von Artikel 4a des Bun-
desgesetzes vom 13. Oktober 1965 
über die Verrechnungssteuer (VStG 
1)

) an die Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft erzielter Liquida-
tionsüberschuss gilt in dem Jahre als 
realisiert, in dem die Verrechnungs-
steuerforderung entsteht (Art. 12 
Abs. 1 und 1

bis
 VStG); Artikel 42 Ab-

satz 3 bleibt vorbehalten; 

c Dividenden, Gewinnanteile, Liquida-
tionsüberschüsse und geldwerte Vortei-
le aus Beteiligungen aller Art (ein-
schliesslich Gratisaktien, Gratisnenn-
werterhöhungen u. dgl.). Ein , wobei ein 
bei der Rückgabe von Beteiligungsrech-
ten im Sinne von Artikel 4a des Bun-
desgesetzes vom 13. Oktober 1965 
über die Verrechnungssteuer (VStG
(Verrechnungssteuergesetz, )VStG)

2)
 an 

die Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft erzielter Liquidationsüberschuss 
gilt in dem Jahre als realisiert gilt, in 
dem die Verrechnungssteuerforderung 
entsteht (Art. 12 Abs. 1 und 1bis VStG); 
Artikel 42 Absatz 3 bleibt vorbehalten; 

   

d Einkünfte aus Vermietung, Verpach-
tung, Nutzniessung oder sonstiger 
Nutzung beweglicher Sachen oder 
nutzbarer Rechte; 

    

e Einkünfte aus Anteilen an kollektiven 
Kapitalanlagen, soweit die Gesamt-
erträge die Erträge aus direktem 
Grundbesitz übersteigen; 

    

                                                   
1)

 SR 642.21 
2)

 SR 642.21 

http://db.clex.ch/link/Bund/642.21/de
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f Einkünfte aus immateriellen Gütern.     

 
1a

 Dividenden, Gewinnanteile, Liquida-
tionsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Genossenschafts-
anteilen und Partizipationsscheinen (ein-
schliesslich Gratisaktien, Gratisnennwert-
erhöhungen u. dgl.) sind im Umfang von 
50 Prozent steuerbar, wenn diese Beteili-
gungsrechte mindestens zehn Prozent 
des Grund- oder Stammkapitals einer 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
darstellen. 

   

2
 Der Erlös aus Bezugsrechten gilt 

nicht als Vermögensertrag, sofern sie 
zum Privatvermögen der steuerpflichti-
gen Person gehören. 

    

3
 Die Rückzahlung von Einlagen, Auf-

geldern und Zuschüssen, die von den 
Inhabern der Beteiligungsrechte nach 
dem 31. Dezember 1996 geleistet 
worden sind, wird gleich behandelt wie 
die Rückzahlung von Grund- oder 
Stammkapital.

 

3
 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgel-

dern und Zuschüssen (Reserven aus 
Kapitaleinlagen), die von den Inhaberin-
nen und Inhabern der Beteiligungsrechte 
nach dem 31. Dezember 1996 geleistet 
worden sind, wird gleich behandelt wie die 
Rückzahlung von Grund- oder Stammka-
pital. Absatz 4 bleibt vorbehalten. 
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4
 Schüttet eine Kapitalgesellschaft oder 

Genossenschaft, die an einer schweizeri-
schen Börse kotiert ist, bei der Rückzah-
lung von Reserven aus Kapitaleinlagen 
nach Absatz 3 nicht mindestens im glei-
chen Umfang übrige Reserven aus, so ist 
die Rückzahlung im Umfang der halben 
Differenz zwischen der Rückzahlung und 
der Ausschüttung der übrigen Reserven 
steuerbar, höchstens aber im Umfang der 
in der Gesellschaft vorhandenen, han-
delsrechtlich ausschüttungsfähigen übri-
gen Reserven. 

   

 
5
 Absatz 4 ist nicht anwendbar auf Reser-

ven aus Kapitaleinlagen, 
   

 a die bei fusionsähnlichen Zusammen-
schlüssen durch Einbringen von Beteili-
gungs- und Mitgliedschaftsrechten an 
einer ausländischen Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft nach Artikel 88 
Absatz 1 Buchstabe c oder durch eine 
grenzüberschreitende Übertragung auf 
eine inländische Tochtergesellschaft 
nach Artikel 88 Absatz 1 Buchstabe d 
nach dem 24. Februar 2008 entstanden 
sind; 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 b die zum Zeitpunkt einer grenzüber-
schreitenden Fusion oder einer Um-
strukturierung nach Artikel 88 Absatz 1 
Buchstabe b und Absatz 3 oder der Ver-
legung des Sitzes oder der tatsächli-
chen Verwaltung nach dem 24. Februar 
2008 bereits in einer ausländischen Ka-
pitalgesellschaft oder Genossenschaft 
vorhanden waren; 

   

 c die bei der Liquidation einer Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft ausge-
schüttet werden. 

   

 
6
 Die Absätze 4 und 5 gelten sinngemäss 

auch für Reserven aus Kapitaleinlagen, 
die für die Ausgabe von Gratisaktien oder 
für Gratisnennwerterhöhungen verwendet 
werden. 

   

 
7
 Entspricht bei der Rückgabe von Beteili-

gungsrechten an einer Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft, die an einer 
schweizerischen Börse kotiert ist, die 
Rückzahlung der Reserven aus Kapital-
einlagen nicht mindestens der Hälfte des 
erhaltenen Liquidationsüberschusses, so 
vermindert sich der steuerbare Anteil die-
ses Liquidationsüberschusses um die 
halbe Differenz zwischen diesem Anteil 
und der Rückzahlung, höchstens aber im 
Umfang der in der Gesellschaft vorhan-
denen Reserven aus Kapitaleinlagen, die 
auf diese Beteiligungsrechte entfallen. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

Art.  24a 
Besondere Fälle 

    

1
 Als Ertrag aus beweglichem Vermö-

gen im Sinne von Artikel 24 Absatz 1 
Buchstabe c gilt auch 

    

a der Erlös aus dem Verkauf einer 
Beteiligung von mindestens 20 Pro-
zent am Grund- oder Stammkapital 
einer Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft aus dem Privatvermö-
gen in das Geschäftsvermögen einer 
anderen natürlichen oder einer juris-
tischen Person, soweit innert fünf 
Jahren nach dem Verkauf, unter 
Mitwirkung des Verkäufers, nicht be-
triebsnotwendige Substanz ausge-
schüttet wird, die zum Zeitpunkt des 
Verkaufs bereits vorhanden und 
handelsrechtlich ausschüttungsfähig 
war; dies gilt sinngemäss auch, wenn 
innert fünf Jahren mehrere Beteiligte 
eine solche Beteiligung gemeinsam 
verkaufen oder Beteiligungen von 
insgesamt mindestens 20 Prozent 
verkauft werden; ausgeschüttete 
Substanz wird beim Verkäufer gege-
benenfalls im Verfahren nach den 
Artikeln 206 bis 208 nachträglich be-
steuert; 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

b der Erlös aus der Übertragung einer 
Beteiligung von mindestens fünf Pro-
zent am Grund- oder Stammkapital 
einer Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft aus dem Privatvermö-
gen in das Geschäftsvermögen einer 
Personenunternehmung oder einer 
juristischen Person, an welcher der 
Veräusserer oder Einbringer nach 
der Übertragung zu mindestens 50 
Prozent am Kapital beteiligt ist, so-
weit die gesamthaft erhaltene Ge-
genleistung den Nennwert der über-
tragenen Beteiligung übersteigt; dies 
gilt sinngemäss auch, wenn mehrere 
Beteiligte die Übertragung gemein-
sam vornehmen. 

b der Erlös aus der Übertragung einer 
Beteiligung von mindestens fünf Prozent 
am Grund- oder Stammkapital einer Ka-
pitalgesellschaft oder Genossenschaft 
aus dem Privatvermögen in das Ge-
schäftsvermögen einer Personenunter-
nehmung oder einer juristischen Person, 
an welcher der Veräusserer oder Ein-
bringer nach der Übertragung zu min-
destens 50 Prozent am Kapital beteiligt 
ist, soweit die gesamthaft erhaltene Ge-
genleistung den die Summe aus dem 
Nennwert der übertragenen Beteiligung 
und den Reserven aus Kapitaleinlagen 
nach Artikel 24 Absatz 3 übersteigt; dies 
gilt sinngemäss auch, wenn mehrere 
Beteiligte die Übertragung gemeinsam 
vornehmen. 

   

2
 Mitwirkung im Sinne von Absatz 1 

Buchstabe a liegt vor, wenn der Ver-
käufer weiss oder wissen muss, dass 
der Gesellschaft zwecks Finanzierung 
des Kaufpreises Mittel entnommen und 
nicht wieder zugeführt werden. 

    

Art.  28 
Übrige Einkünfte 

    

1
 Steuerbar sind auch     

a alle anderen Einkünfte, die an die 
Stelle des Einkommens aus Er-
werbstätigkeit treten, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

b einmalige oder wiederkehrende Zah-
lungen bei Tod sowie für bleibende 
körperliche oder gesundheitliche 
Nachteile, soweit sie nicht als Kos-
tenersatz ausgerichtet werden, 

    

c Entschädigungen für die Aufgabe 
oder Nichtausübung einer Tätigkeit, 

    

d Entschädigungen für die Nichtaus-
übung eines Rechtes, 

    

e Einkünfte aus Lotterien und lotterie-
ähnlichen Veranstaltungen, 

e Aufgehoben.    

f Unterhaltsbeiträge, die eine steuer-
pflichtige Person bei Scheidung, ge-
richtlicher oder tatsächlicher Tren-
nung für sich erhält, sowie Unter-
haltsbeiträge, die ein Elternteil für die 
unter seiner Obhut stehenden Kinder 
erhält, 

    

g Kostgelder für die im Haushalt einer 
steuerpflichtigen Person lebenden 
betagten Angehörigen und Pflege-
entschädigungen von solchen Ange-
hörigen, soweit sie einen durch den 
Regierungsrat festgesetzten Freibe-
trag übersteigen. 

g Kostgelder und Pflegeentschädigungen 
für die Betreuung von im gleichen 
Haushalt einer steuerpflichtigen Person 
lebenden betagten Angehörigen und 
Pflegeentschädigungen von solchen 
Angehörigen, pflegebedürftigen Perso-
nen, soweit sie einen durch den Regie-
rungsrat festgesetzten Freibetrag über-
steigen. 

   

Art.  29 
Steuerfreie Einkünfte 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1
 Steuerfrei sind     

a der Vermögensanfall infolge Erb-
schaft, Vermächtnis, Schenkung o-
der güterrechtlicher Auseinanderset-
zung, 

    

b der Vermögensanfall aus rückkaufs-
fähiger privater Kapitalversicherung, 
ausgenommen aus Freizügigkeitspo-
licen. Für Kapitalversicherungen mit 
Einmalprämie bleibt Artikel 24 vorbe-
halten, 

    

c die Kapitalzahlungen, die bei Stel-
lenwechsel vom Arbeitgeber oder 
von Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge ausgerichtet werden, wenn 
sie innert Jahresfrist zum Einkauf in 
eine Einrichtung der beruflichen Vor-
sorge verwendet werden, 

    

d die Unterstützungen aus öffentlichen 
oder privaten Mitteln, 

    

e die Leistungen in Erfüllung familien-
rechtlicher Verpflichtungen, ausge-
nommen die Unterhaltsbeiträge nach 
Artikel 28 Buchstabe f, 

e die Leistungen in Erfüllung familienrecht-
licher Verpflichtungen, ausgenommen 
die Unterhaltsbeiträge nach Artikel 28 
Absatz 1 Buchstabe f, 

   

f der Sold für Militär- und Zivilschutz-
dienst, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

g der Sold der Milizfeuerwehrleute bis 
zum Betrag von jährlich 5000 Fran-
ken für Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit der Erfüllung der Kern-
aufgaben der Feuerwehr (Übungen, 
Pikettdienste, Kurse, Inspektionen 
und Ernstfalleinsätze zur Rettung, 
Brandbekämpfung, allgemeinen 
Schadenwehr, Elementarschaden-
bewältigung und dergleichen), wobei 
Pauschalzulagen für Kader, Funkti-
onszulagen sowie Entschädigungen 
für administrative Arbeiten und für 
Dienstleistungen, welche die Feuer-
wehr freiwillig erbringt, ausgenom-
men sind, 

    

h die Zahlung von Genugtuungssum-
men, 

    

i die Einkünfte aufgrund der Bundesge-
setzgebung über Ergänzungsleistun-
gen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung, 

    

k die Kapitalgewinne aus der Ver-
äusserung von beweglichem Privat-
vermögen, 

    

l Lidlöhne in dem Umfang, als sie für 
die Schuldnerin oder den Schuldner 
abzugsfähig wären, von dieser oder 
diesem aber nicht haben abgezogen 
werden können bzw. nicht abgezo-
gen werden können, 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

m die bei Glücksspielen in Spielbanken 
im Sinne des Bundesgesetzes vom 
18. Dezember 1998 über Glücksspie-
le und Spielbanken

1)
 erzielten Ge-

winne. 

m die bei GlücksspielenGewinne, die in 
Spielbanken im Sinne des Bundesge-
setzes mit Spielbankenspielen erzielt 
werden, die nach dem Bundesgesetz 
vom 18. Dezember 199829. September 
2017 über Glücksspiele und Spielban-
kenGeldspiele (Geldspielgesetz, BGS)

2)
 

erzielten zugelassen sind, sofern diese 
Gewinne. nicht aus selbstständiger Er-
werbstätigkeit stammen, 

   

 n die einzelnen Gewinne bis zum Betrag 
von einer Million Franken aus der Teil-
nahme an Grossspielen, die nach dem 
BGS zugelassen sind, und aus der On-
line-Teilnahme an Spielbankenspielen, 
die nach dem BGS zugelassen sind, 

   

 o die Gewinne aus Kleinspielen, die nach 
dem BGS zugelassen sind, 

   

 p die einzelnen Gewinne aus Lotterien 
und Geschicklichkeitsspielen zur Ver-
kaufsförderung, die nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstaben d und e BGS diesem 
nicht unterstehen, sofern die Grenze 
von 1000 Franken nicht überschritten 
wird. 

   

Art.  30 
Grundsatz 

    

                                                   
1)

 SR 935.52 
2)

 SR 935.51 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1
 Zur Ermittlung des Reineinkommens 

werden von den gesamten steuerba-
ren Einkünften die Aufwendungen und 
allgemeinen Abzüge abgezogen. 

    

2
 Beim Lotteriegewinn können als Ge-

winnungskosten fünf Prozent vom 
Erlös abgezogen werden. Als Erlös gilt 
bei Bargewinnen der volle Gewinnbe-
trag und bei Naturalgewinnen der bei 
einer Veräusserung erzielbare Preis.

 

2
 Beim Lotteriegewinn können als Gewin-

nungskosten Von den einzelnen Gewin-
nen aus der Teilnahme an Geldspie-
len, die nicht nach Artikel 29 Absatz 1 
Buchstaben m bis p steuerfrei sind, wer-
den fünf Prozent vom Erlös , jedoch 
höchstens 5000 Franken, als Einsatzkos-
ten abgezogen werden. Als Erlös gilt bei 
Bargewinnen der volle Gewinnbetrag und 
bei Naturalgewinnen der bei einer Ver-
äusserung erzielbare Preis. 

   

 
3
 Von den einzelnen Gewinnen aus der 

Online-Teilnahme an Spielbankenspielen 
nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe n 
werden die vom Online-Spielerkonto ab-
gebuchten Spieleinsätze im Steuerjahr, 
jedoch höchstens 25'000 Franken, abge-
zogen. 

   

Art.  32 
Geschäftsmässig begründeter Aufwand 

    

1
 Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit 

werden die geschäfts- oder berufs-
mässig begründeten Kosten abgezo-
gen. 

    

2
 Dazu gehören insbesondere     
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

a die Abschreibungen, Rückstellungen, 
Wertberichtigungen und Rücklagen 
nach Massgabe der folgenden Best-
immungen, 

    

b die eingetretenen und verbuchten 
Verluste auf Geschäftsvermögen, 

    

c die im Rahmen des Bundesgesetzes 
vom 25. Juni 1982 über die berufli-
che Alters-, Hinterlassenen- und In-
validenvorsorge (BVG)

1)
 geleisteten 

periodischen und einmaligen Beiträ-
ge an Vorsorgeeinrichtungen zu 
Gunsten des eigenen Personals, so-
fern jede zweckwidrige Verwendung 
ausgeschlossen ist, 

    

d Zinsen auf Geschäftsschulden sowie 
Zinsen, die auf Beteiligungen nach 
Artikel 21 Absatz 2 entfallen, 

    

e die Kosten der berufsorientierten 
Aus- und Weiterbildung des eigenen 
Personals, einschliesslich Umschu-
lungskosten, 

 [FR: geändert]    

f die Beiträge an Berufsverbände.     

3
 Nicht abziehbar sind Zahlungen von 

Bestechungsgeldern im Sinne des 
schweizerischen Strafrechts an 
schweizerische oder fremde Amtsträ-
gerinnen und Amtsträger. 

    

                                                   
1)

 SR 831.40 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
4
 Für den Abzug von Forschungs- und 

Entwicklungsaufwand bei selbstständiger 
Erwerbstätigkeit ist Artikel 90 Absätze 3 
bis 6 sinngemäss anwendbar. 

   

Art.  33 
Abschreibungen 

    

1
 Geschäftsmässig begründete Ab-

schreibungen von Aktiven sind zuläs-
sig, soweit sie buchmässig oder, wenn 
eine kaufmännische Buchhaltung fehlt, 
in besonderen Abschreibungstabellen 
ausgewiesen sind. Bei Veranlagung 
nach Ermessen ist der erfahrungsge-
mässen Wertverminderung Rechnung 
zu tragen.

 

1
 Geschäftsmässig begründete Abschrei-

bungen von Aktiven sind zulässig, soweit 
sie buchmässig oder, wenn eine kauf-
männische Buchhaltung fehltbei verein-
fachter Buchführung nach Artikel 957 
Absatz 2 des Obligationenrechts (OR)

1)
, in 

besonderen Abschreibungstabellen aus-
gewiesen sind. Bei Veranlagung nach 
Ermessen ist der erfahrungsgemässen 
Wertverminderung Rechnung zu tragen. 

   

2
 Die geschäftsmässig begründeten 

Abschreibungen werden auf dem ein-
zelnen Vermögensteil bemessen. 

    

Art.  36 
Grundstücksunterhalt und -verwaltung 

    

1
 Bei Grundstücken im Privatvermögen 

können die Unterhaltskosten, die Ver-
sicherungsprämien, die Liegenschafts-
steuern der Gemeinde und die Kosten 
der Verwaltung durch Dritte abgezo-
gen werden. 

    

                                                   
1)

 SR 220 

http://db.clex.ch/link/Bund/220/de


- 28 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
1a

 Abziehbar sind auch Investitionskosten, 
die dem Energiesparen und dem Umwelt-
schutz dienen. Den Unterhaltskosten 
gleichgestellt sind auch die Rückbaukos-
ten im Hinblick auf einen Ersatzneubau. 

   

 
1b

 Investitionskosten gemäss Absatz 1a 
sind in den zwei nachfolgenden Steuerpe-
rioden abziehbar, soweit sie in der laufen-
den Steuerperiode, in welcher die Auf-
wendungen angefallen sind, steuerlich 
nicht vollständig berücksichtigt werden 
können. 

   

2
 Die steuerpflichtige Person kann für 

Grundstücke des Privatvermögens 
anstelle der tatsächlichen Kosten und 
Prämien einen Pauschalabzug geltend 
machen. 

    

3
 Abziehbar sind ferner die Kosten 

denkmalpflegerischer Arbeiten, die die 
steuerpflichtige Person aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften, im Einverneh-
men mit den Behörden oder auf deren 
Anordnung hin vorgenommen hat, 
soweit diese Arbeiten nicht subventio-
niert sind. 

    

4
 Der Regierungsrat regelt das Nähere 

und bestimmt die Höhe des Pauscha-
labzugs. Er kann Investitionen, die 
dem Energiesparen und dem Umwelt-
schutz dienen, den Unterhaltskosten 
gleichstellen.

 

4
 Der Regierungsrat regelt das Nähere 

durch Verordnung und bestimmt die Höhe 
des Pauschalabzugs. Er kann Investitio-
nen, die dem Energiesparen und dem 
Umweltschutz dienen, den Unterhaltskos-
ten gleichstellen. 

   



- 29 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

Art.  38 
Allgemeine Abzüge 

    

1
 Von den Einkünften werden abgezo-

gen 
    

a die privaten Schuldzinsen im Umfang 
der nach den Artikeln 24, 24a und 25 
steuerbaren Vermögenserträge und 
weiterer 50'000 Franken. Nicht ab-
zugsfähig sind Schuldzinsen für Dar-
lehen, die eine Kapitalgesellschaft 
einer an ihrem Kapital massgeblich 
beteiligten oder ihr sonst wie nahe 
stehenden natürlichen Person zu 
Bedingungen gewährt, die erheblich 
von den im Geschäftsverkehr unter 
Dritten üblichen Bedingungen abwei-
chen, 

    

b die dauernden Lasten sowie 40 Pro-
zent der bezahlten Leibrenten, 

    

c die Unterhaltsbeiträge an den ge-
schiedenen, gerichtlich oder tatsäch-
lich getrennt lebenden Ehegatten 
sowie die Unterhaltsbeiträge an ei-
nen Elternteil für die unter dessen 
Obhut stehenden Kinder, nicht je-
doch Leistungen in Erfüllung anderer 
familienrechtlicher Unterhalts- oder 
Unterstützungspflichten, 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

d die im Rahmen der Bundesgesetz-
gebung geleisteten periodischen und 
einmaligen Beiträge zum Erwerb von 
Ansprüchen aus der Alters-, Hinter-
bliebenen- und Invalidenversiche-
rung und aus Einrichtungen der be-
ruflichen Vorsorge, 

    

e Einlagen, Prämien und Beiträge zum 
Erwerb von vertraglichen Ansprü-
chen aus anerkannten Formen der 
gebundenen Selbstvorsorge bis zu 
den nach Bundesrecht zulässigen 
Beträgen, 

    

f die Prämien und Beiträge für die Er-
werbsersatzordnung, die Arbeitslo-
senversicherung und die obligatori-
sche Unfallversicherung, 

    

g für Beiträge an Krankenkassen, Un-
fall- und Invalidenversicherung, für 
die private Alters- und Hinterbliebe-
nenvorsorge, Lebensversicherung 
und dergleichen, sowie für Zinsen 
auf Sparkapitalien 

    

1. für Verheiratete in rechtlich und 
tatsächlich ungetrennter Ehe zu-
sammen 4800 Franken, 

    

2. für die übrigen steuerpflichtigen 
Personen 2400 Franken, 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3. für Steuerpflichtige, die keine Beiträ-
ge an Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge oder an anerkannte For-
men der gebundenen Selbstvorsorge 
abziehen, erhöht sich der Abzug für 
Verheiratete auf höchstens 7000 
Franken und für die übrigen steuer-
pflichtigen Personen auf höchstens 
3500 Franken, 

    

4. für jedes Kind, für das ein Kinderab-
zug zulässig ist, können 700 Franken 
abgezogen werden. 

    

h …     

i die behinderungsbedingten Kosten 
der steuerpflichtigen Person und der 
von ihr unterhaltenen Personen mit 
Behinderungen im Sinne des Bun-
desgesetzes vom 13. Dezember 
2002 über die Beseitigung von Be-
nachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertengleich-
stellungsgesetz, BehiG)

1)
, soweit die 

steuerpflichtige Person die Kosten 
selber trägt, 

    

k …     

                                                   
1)

 SR 151.3 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

l die nachgewiesenen Kosten bis 
höchstens 8000 Franken für die 
Drittbetreuung jedes Kindes, das das 
14. Altersjahr noch nicht vollendet 
hat und mit der steuerpflichtigen Per-
son, die für seinen Unterhalt sorgt, 
im gleichen Haushalt lebt, soweit 
diese Kosten in direktem kausalem 
Zusammenhang mit der Erwerbstä-
tigkeit, Ausbildung oder Erwerbsun-
fähigkeit der steuerpflichtigen Person 
stehen, 

l die nachgewiesenen Kosten bis höchs-
tens 800016'000 Franken für die Drittbe-
treuung jedes Kindes, daswelches das 
14. Altersjahr noch nicht vollendet hat 
und mit der steuerpflichtigen Person, die 
für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen 
Haushalt lebt, soweit diese Kosten in di-
rektem kausalem Zusammenhang mit 
der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder 
Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen 
Person stehen, 

l die nachgewiesenen Kos-
ten bis höchstens 16000
12'000 Franken für die 
Drittbetreuung jedes Kin-
des, welches das 14. Al-
tersjahr noch nicht vollen-
det hat und mit der steuer-
pflichtigen Person, die für 
seinen Unterhalt sorgt, im 
gleichen Haushalt lebt, 
soweit diese Kosten in 
direktem kausalem Zu-
sammenhang mit der Er-
werbstätigkeit, Ausbildung 
oder Erwerbsunfähigkeit 
der steuerpflichtigen Per-
son stehen, 

Ergebnis der ersten Le-
sung 

Ergebnis der ersten 
Lesung 

m die Mitgliederbeiträge und Zuwen-
dungen bis zum Gesamtbetrag von 
5200 Franken an politische Parteien, 
die 

    

1. im Parteienregister nach Artikel 76a 
des Bundesgesetzes vom 17. De-
zember 1976 über die politischen 
Rechte (BPR)

1)
 eingetragen sind, 

    

2. in einem kantonalen Parlament ver-
treten sind oder 

    

                                                   
1)

 SR 161.1 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3. in einem Kanton bei den letzten 
Wahlen des kantonalen Parlaments 
mindestens drei Prozent der Stim-
men erreicht haben, 

    

n die Kosten der berufsorientierten 
Aus- und Weiterbildung, einschliess-
lich Umschulungskosten, bis zum 
Gesamtbetrag von 12'000 Franken, 
sofern 

 [FR: geändert]    

1. ein erster Abschluss auf der Sekun-
darstufe II vorliegt oder 

    

2. das 20. Lebensjahr vollendet ist und 
es sich nicht um die Ausbildungskos-
ten bis zum ersten Abschluss auf der 
Sekundarstufe II handelt. 

    

2
 Bei rechtlich und tatsächlich unge-

trennter Ehe können vom Erwerbsein-
kommen beider Ehegatten zwei Pro-
zent, jedoch höchstens 9300 Franken, 
abgezogen werden, 

    

a wenn beide Ehegatten unabhängig 
voneinander erwerbstätig sind; die-
ser Abzug darf unter Berücksichti-
gung der Gewinnungskosten (Art. 
31–35) und der Abzüge gemäss Ab-
satz 1 Buchstaben d bis f nicht mehr 
als das kleinere Erwerbseinkommen 
betragen; 
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b wenn ein Ehegatte regelmässig und 
in beträchtlichem Masse im Beruf 
oder Betrieb des anderen Ehegatten 
mitarbeitet. 

    

Art.  42 
Regelmässig fliessende Einkünfte 

    

1
 Für Ehegatten, die in rechtlich und 

tatsächlich ungetrennter Ehe leben, 
sowie für verwitwete, gerichtlich oder 
tatsächlich getrennt lebende, geschie-
dene und ledige Steuerpflichtige, die 
mit Kindern oder unterstützungsbedürf-
tigen Personen im gleichen Haushalt 
zusammenleben und deren Unterhalt 
zur Hauptsache bestreiten, beträgt die 
Einkommenssteuer: 

    

Tabelle     

2
 Die Einkommenssteuer beträgt für 

die übrigen Steuerpflichtigen: 
    

Tabelle     

3
 Für Einkünfte aus Beteiligungen an 

Kapitalgesellschaften oder Genossen-
schaften wird der für das steuerbare 
Gesamteinkommen massgebliche 
Steuersatz um 50 Prozent reduziert, 
sofern die Beteiligungsquote mindes-
tens zehn Prozent beträgt.

 

3
 Aufgehoben.    

4
 Restbeträge unter 100 Franken wer-

den nicht berücksichtigt. 
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Art.  44 
Kapitalleistungen aus Vorsorge 

    

1
 Einer separaten Besteuerung unter-

liegen ohne Berücksichtigung von 
Sozialabzügen 

    

a Kapitalleistungen aus Vorsorge,     

b Zahlungen bei Tod sowie für bleiben-
de körperliche und gesundheitliche 
Nachteile, 

b Zahlungen bei Tod sowie für bleibende 
körperliche und gesundheitliche Nach-
teile,. 

   

c Kapitalabfindungen aus einem Ar-
beitsverhältnis, die wegen Invalidität 
oder nach dem vollendeten 55. Al-
tersjahr ausgerichtet werden. 

c Aufgehoben.    

d …     

2
 Für Ehegatten, die in rechtlich und 

tatsächlich ungetrennter Ehe leben, 
sowie für verwitwete, gerichtlich oder 
tatsächlich getrennt lebende, geschie-
dene und ledige Steuerpflichtige, die 
mit Kindern oder unterstützungsbedürf-
tigen Personen im gleichen Haushalt 
zusammenleben und deren Unterhalt 
zur Hauptsache bestreiten, beträgt die 
einfache Steuer: 

    

Tabelle     

3
 Die einfache Steuer beträgt für alle 

anderen Steuerpflichtigen: 
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Tabelle     

4
 Kapitalleistungen unter 5200 Franken 

sind steuerfrei. Mehrere Kapitalleistun-
gen des gleichen Jahres werden für 
die Jahressteuer zusammengerechnet. 
Bereits rechtskräftige Veranlagungen 
werden von Amtes wegen ergänzt, 
wenn die kantonale Steuerverwaltung 
von weiteren Kapitalleistungen im glei-
chen Jahr Kenntnis erhält. 

    

5
 Restbeträge unter 100 Franken wer-

den nicht berücksichtigt. 
    

6
 …     

Art.  45 
Lotteriegewinne 

Art.  45 
LotteriegewinneGewinne aus Geldspielen 

   

1
 Gewinne aus Lotterien und lotterie-

ähnlichen Veranstaltungen werden 
zum festen Satz von zehn Prozent 
besteuert.

 

1
 Die Gewinne aus Geldspielen im Sinne 

des BGS sowie die Gewinne aus Lotterien 
und lotterieähnlichen Veranstaltungen 
Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufsför-
derung, die nicht dem BGS unterstehen, 
werden zum festen Satz von zehn Pro-
zent besteuert, soweit diese Gewinne 
nicht nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstaben 
m bis p steuerfrei sind. 

   

2
 Der um den Pauschalabzug (Art. 30 

Abs. 2) reduzierte Gewinn wird nur 
besteuert, wenn er nach diesem Abzug 
mindestens 5200 Franken beträgt. 
Restbeträge unter 100 Franken wer-
den nicht berücksichtigt.

 

2
 Der um den Pauschalabzug (Art. 30 

Abs. 2) reduzierte Gewinn wird nur be-
steuert, wenn er nach diesem Abzug min-
destens 5200 Franken beträgt. Restbe-
träge unter 100 Franken werden nicht 
berücksichtigt. 
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3
 Ein sich aus den übrigen Einkom-

mensbestandteilen ergebender Verlust 
wird an den steuerbaren Lotteriege-
winn des gleichen Steuerjahres ange-
rechnet.

 

3
 Ein sich aus den übrigen Einkommens-

bestandteilen ergebender Verlust wird an 
den steuerbaren Lotteriegewinn
 Geldspielgewinn des gleichen Steuerjah-
res angerechnet. 

   

Art.  56 
5 Bewertungsgrundsätze 

    

1
 Die Bewertung erfolgt     

a für landwirtschaftliche Grundstücke 
und Gewerbe zum Ertragswert nach 
Massgabe des bäuerlichen Boden-
rechts von Bund und Kanton. Ge-
bäude auf landwirtschaftlichen 
Grundstücken, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe gehö-
ren, werden nach Buchstabe d be-
wertet, 

    

b für Wald zum Ertragswert aufgrund 
des kapitalisierten nachhaltigen Er-
trags, 

    

c für Wasserkräfte zum Verkehrswert 
unter Berücksichtigung ihrer Grösse 
und Beständigkeit und des wirt-
schaftlichen Nutzens, 
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d für die übrigen Grundstücke und die 
ihnen gleichgestellten Rechte sowie 
für Konzessionen aufgrund des Ver-
kehrswerts unter Berücksichtigung 
von Ertrags- und Realwert, soweit 
dieses Gesetz keine Ausnahme vor-
sieht; die Festlegung erfolgt massvoll 
unter Berücksichtigung der Förde-
rung der Vorsorge und der Eigen-
tumsbildung. 

d für die übrigen Grundstücke und die 
ihnen gleichgestellten Rechte sowie für 
Konzessionen aufgrund des Verkehrs-
werts unter Berücksichtigung von Er-
trags- und Realwert, soweit dieses Ge-
setz keine Ausnahme vorsieht; die Fest-
legung erfolgt massvoll unter Berück-
sichtigung der Förderung der Vorsorge , 
der Eigentumsbildung und der Eigen-
tumsbildungBelastung durch die Lie-
genschaftssteuer. 

   

2
 Bei Landwirtschaftsbetrieben, die 

nicht als landwirtschaftliche Gewerbe 
im Sinne des Bundesgesetzes über 
das bäuerliche Bodenrecht (BGBB)

1)
 

gelten, wird der amtliche Wert ange-
messen reduziert, sofern zu deren 
Bewirtschaftung mindestens eine hal-
be Standardarbeitskraft notwendig 
ist*.

2) 

2
 Bei Landwirtschaftsbetrieben, die nicht 

als landwirtschaftliche Gewerbe im Sinne 
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 
1991 über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB)

3)
 gelten, wird der amtliche Wert 

angemessen reduziert, sofern zu deren 
Bewirtschaftung mindestens eine halbe 
Standardarbeitskraft notwendig ist*.

4)
 

   

3
 Massgebend für die Festsetzung des 

amtlichen Wertes sind Bestand und 
Umfang der Grundstücke und Wasser-
kräfte am Stichtag.

5)
 

    

                                                   
1)

 SR 211.412.11 
2)

 Durch die Redaktionskommission am 28. Juni 2013 in Anwendung von Artikel 25 des Publikationsgesetzes berichtigt.  
3)

 SR 211.412.11 
4)

 Durch die Redaktionskommission am 28. Juni 2013 in Anwendung von Artikel 25 des Publikationsgesetzes berichtigt. 
5)

 Die Absätze 3 bis 5 entsprechen den bisherigen Absätzen 2 bis 4 

http://db.clex.ch/link/Bund/211.412.11/de
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4
 Die im Grundbuch eingetragenen 

Rechte und Lasten sind zu berücksich-
tigen, soweit sie den Wert des Grund-
stücks beeinflussen.

1)
 

    

5
 Bei verschiedenartiger Nutzung des 

gleichen Grundstücks findet eine auf-
geteilte Bewertung statt.

2)
 

    

Art.  74 
 

    

1
 Der Regierungsrat kann Ausfüh-

rungsbestimmungen erlassen über 
    

a die Erhebung der Steuer nach dem 
Aufwand (Art. 16), 

    

b Freibeträge für Kostgelder und Pfle-
geentschädigungen Angehöriger 
(Art. 28 Abs.1 Bst. g), 

b Freibeträge für Kostgelder und Pflege-
entschädigungen Angehöriger (Art. 28 
Abs.1 Bst. g), 

   

c die Bemessung der steuerlich zu 
berücksichtigenden Berufskosten 
mittels Teilpauschalen und einer Ge-
samtpauschale für unselbstständig 
Erwerbstätige (Art. 31), 

    

d die Umschreibung des geschäfts-
mässig begründeten Aufwandes (Art. 
32), 

    

                                                   
1)

 Die Absätze 3 bis 5 entsprechen den bisherigen Absätzen 2 bis 4 
2)

 Die Absätze 3 bis 5 entsprechen den bisherigen Absätzen 2 bis 4 
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e das Mass der zulässigen Abschrei-
bungen (Art. 33), das Nachholen frü-
her unterlassener Abschreibungen, 
die zulässigen Rückstellungen, 
Wertberichtigungen und Rücklagen 
sowie die Reservestellung auf dem 
Wertschriftenbestand von Banken, 
Sparkassen und Versicherungen 
(Art. 34), 

    

f die Kosten des Unterhalts, des Be-
triebs und der Verwaltung von 
Grundstücken (Art. 36), 

    

g die Umschreibung der Ausnahmen 
von der Vermögenssteuer (Art. 47), 

    

h die Berechnung des Rückkaufswer-
tes von Lebensversicherungen und 
rückkaufsfähigen Rentenversiche-
rungen (Art. 50), 

    

i die Nachbesteuerung von ertrags-
wertbesteuertem Bauland (Art. 58 
Abs. 3), 

    

k die zeitliche Bemessung, einschliess-
lich des Übergangsrechts (Art. 67 ff.). 

    

Art.  77 
Wirtschaftliche Zugehörigkeit 
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1
 Juristische Personen, die weder ihren 

Sitz noch die tatsächliche Verwaltung 
im Kanton Bern haben, sind aufgrund 
wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuer-
pflichtig, wenn sie 

    

a Teilhaber an Geschäftsbetrieben im 
Kanton Bern sind 

a Teilhaber an Geschäftsbetrieben im 
Kanton Bern sind, [FR: unverändert] 

   

b im Kanton Bern Betriebsstätten un-
terhalten, 

    

c an Grundstücken und Wasserkräften 
im Kanton Bern Eigentum, dingliche 
oder diesen wirtschaftlich gleich-
kommende persönliche Nutzungs-
rechte haben. 

c an Grundstücken und Wasserkräften im 
Kanton Bern Eigentum, dingliche oder 
diesen wirtschaftlich gleichkommende 
persönliche Nutzungsrechte haben., 

   

 d mit im Kanton Bern gelegenen Grund-
stücken handeln. 

   

2
 Juristische Personen mit Sitz und 

tatsächlicher Verwaltung im Ausland 
sind ausserdem steuerpflichtig, wenn 
sie 

    

a Gläubiger oder Nutzniesser von For-
derungen sind, die durch Grund- o-
der Faustpfand auf Grundstücken 
oder Wasserkräften im Kanton Bern 
gesichert sind, 

    

b im Kanton Bern gelegene Grundstü-
cke vermitteln oder damit handeln. 

b im Kanton Bern gelegene Grundstücke 
vermitteln oder damit handeln. 
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3
 Als Betriebsstätte gilt eine feste Ge-

schäftseinrichtung, in der die Ge-
schäftstätigkeit eines Unternehmens 
ganz oder teilweise ausgeübt wird. 
Betriebsstätten sind insbesondere 
Zweigniederlassungen, Fabrikations-
stätten, Werkstätten, Verkaufsstellen, 
ständige Vertretungen, Bergwerke und 
andere Stätten der Ausbeutung von 
Bodenschätzen sowie Bau- oder Mon-
tagestellen von mindestens zwölf Mo-
naten Dauer. 

    

Art.  79 
Umfang der Steuerpflicht 

    

1
 Bei persönlicher Zugehörigkeit ist die 

Steuerpflicht unbeschränkt; sie er-
streckt sich aber nicht auf Geschäfts-
betriebe, Betriebsstätten und Grund-
stücke ausserhalb des Kantons Bern. 

    

2
 Eine Betriebsstätte ausserhalb der 

Schweiz liegt auch vor, wenn mindes-
tens 80 Prozent der Erträge aus aus-
ländischer Quelle stammen und 
gleichzeitig mindestens 80 Prozent des 
eigenen oder durch Dritte geleisteten 
Beitrags zur Leistungserstellung im 
Ausland erbracht wird.

 

2
 Aufgehoben.    

3
 Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit 

beschränkt sich die Steuerpflicht auf 
die Teile des Gewinns und des Kapi-
tals, für die eine Steuerpflicht im Kan-
ton Bern besteht. 
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4
 Die Abgrenzung der Steuerpflicht für 

Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und 
Grundstücke erfolgt im Verhältnis zu 
anderen Kantonen und zum Ausland 
nach den Grundsätzen des Bundes-
rechts über das Verbot der interkanto-
nalen Doppelbesteuerung und den 
Abkommen über die Doppelbesteue-
rung. Ein schweizerisches Unterneh-
men kann Verluste aus einer ausländi-
schen Betriebsstätte mit inländischen 
Gewinnen verrechnen, soweit diese 
Verluste im Betriebsstättenstaat nicht 
bereits berücksichtigt worden sind. 
Verzeichnet diese Betriebsstätte innert 
der folgenden sieben Geschäftsjahre 
Gewinne, so erfolgt in diesen Ge-
schäftsjahren im Ausmass der im Be-
triebsstättestaat verrechneten Verlust-
vorträge eine Besteuerung. Verluste 
aus ausländischen Liegenschaften 
können nur berücksichtigt werden, 
wenn im betreffenden Land auch eine 
Betriebsstätte unterhalten wird. Vorbe-
halten bleiben die in Doppelbesteue-
rungsabkommen enthaltenen Rege-
lungen und Absatz 5. 

    

5
 Juristische Personen mit Sitz oder 

tatsächlicher Verwaltung im Ausland 
haben für Geschäftsbetriebe, Betriebs-
stätten und Grundstücke den im Kan-
ton Bern erzielten Gewinn und das im 
Kanton Bern gelegene Kapital zu ver-
steuern. 
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Art.  84 
Steuererleichterung 

Art.  84 
Steuererleichterung 

 
Rückweisung an die Kommission. 

   

1
 Der Regierungsrat kann nach Anhö-

rung der beteiligten Gemeinden einem 
Unternehmen für höchstens zehn Jah-
re eine Steuererleichterung gewähren, 

1
 Der Regierungsrat kann nach Anhörung 

der beteiligten Gemeinden einem Unter-
nehmen für höchstens zehn Jahre eine 
Steuererleichterung von maximal 50 Pro-
zent gewähren. (SP-JUSO-PSA (Marti)) 
 
Eventualantrag 
Der Regierungsrat kann nach Anhörung 
der beteiligten Gemeinden einem Unter-
nehmen für höchstens zehn Jahre eine 
Steuererleichterung von maximal 70 Pro-
zent gewähren. (SP-JUSO-PSA (Marti)) 

   

a wenn die Gründung oder das Heran-
ziehen des Unternehmens im Inte-
resse der bernischen Volkswirtschaft 
liegt, 

    

b wenn die Verlegung des Unterneh-
mens aus Gründen der Orts- oder 
Regionalplanung erwünscht ist, 

    

c wenn dadurch die im Interesse der 
bernischen Volkswirtschaft liegende 
Umstrukturierung von Unternehmen 
in betrieblicher, produktions- oder 
absatzmässiger Hinsicht erleichtert 
wird. 
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2
 Der Regierungsrat setzt die Steuerer-

leichterung und ihre Bedingungen fest.
 

2
 Der Artikel 84 Abs. 2 / Antrag EDU 

(Schwarz) ist an die Kommission zurück-
zuweisen, mit dem Auftrag, eine Umset-
zung des Anliegens auf die zweite Lesung 
hin zu prüfen. (Köpfli (glp)) 
 
Die gewährte Steuererleichterung muss 
anteilsmässig zurückbezahlt werden, so-
fern ein Unternehmen nicht weitere zehn 
Jahre im Kanton Bern verbleibt. Die ge-
schuldete Rückzahlung reduziert sich ab 
dem elften Jahr jährlich um zehn Prozent. 
Der Regierungsrat kann weitere Bedin-
gungen festlegen. (EDU (Schwarz)) 

   

  
Geltendes Recht 

2a
 Er knüpft die Steuerer-

leichterung an eine Fortfüh-
rung der Aktivitäten im 
Kanton Bern im Sinne einer 
Standortgarantie.

 

Geltendes Recht 

3
 Die Steuererleichterung ist auf den 

Zeitpunkt der Gewährung widerruflich, 
wenn die Bedingungen nicht eingehal-
ten werden. 

    

4
 Steuerabkommen, die dem Gesetz 

widersprechen, sind nichtig. 
    

Art.  85 
Reingewinn 

    

1
 Gegenstand der Gewinnsteuer ist der 

Reingewinn. 
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2
 Der steuerbare Reingewinn setzt sich 

zusammen aus 
    

a dem Saldo der Erfolgsrechnung unter 
Berücksichtigung des Saldovortrags 
des Vorjahres, 

    

b allen vor Berechnung des Saldos der 
Erfolgsrechnung ausgeschiedenen 
Teilen des Geschäftsergebnisses, 
die nicht zur Deckung von ge-
schäftsmässig begründetem Auf-
wand verwendet werden, wie insbe-
sondere 

    

1. Kosten für die Anschaffung, Herstel-
lung oder Wertvermehrung von Ge-
genständen des Anlagevermögens, 

    

2. geschäftsmässig nicht begründete 
Abschreibungen, Rückstellungen, 
Wertberichtigungen und Rücklagen, 

    

3. Einlagen in Reserven,     

4. Einzahlungen auf das Eigenkapital 
aus Mitteln der juristischen Person, 
soweit sie nicht aus als Gewinn ver-
steuerten Reserven erfolgen, 

    

5. offene und verdeckte Gewinnaus-
schüttungen und geschäftsmässig 
nicht begründete Zuwendungen an 
Dritte, 
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c den der Erfolgsrechnung nicht gutge-
schriebenen Erträgen einschliesslich 
der Kapital-, Aufwertungs- und Liqui-
dationsgewinne unter Vorbehalt der 
Artikel 89 und 133. Der Liquidation 
ist die Verlegung des Sitzes, der 
Verwaltung, eines Geschäftsbetriebs 
oder einer Betriebsstätte ins Ausland 
gleichgestellt, 

c den der Erfolgsrechnung nicht gutge-
schriebenen Erträgen einschliesslich der 
Kapital-, Aufwertungs- und Liquidations-
gewinne unter Vorbehalt der Artikel 89 
und 133. Der Liquidation ist die Verle-
gung des Sitzes, der Verwaltung, eines 
Geschäftsbetriebs oder einer Betriebs-
stätte ins Ausland gleichgestellt, 

   

d dem Ertrag aus Baurechten, aus dem 
Abbau von Kies, Sand und andern 
Bestandteilen des Bodens, aus an-
deren zeitlich beschränkten Dienst-
barkeiten sowie aus öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen. Beziehen sich die Erträge auf 
Rechtsgeschäfte, die einer Teil-
veräusserung gleichkommen, so sind 
sie nur soweit steuerbar, als sie den 
Erwerbspreisanteil übersteigen. 

    

3
 Gewinne und buchmässige Aufwer-

tungen auf Grundstücken werden nur 
bis zur Höhe der Anlagekosten dem 
steuerbaren Reingewinn zugerechnet. 

    

4
 Gewinne und buchmässige Aufwer-

tungen auf Grundstücken, mit denen 
eine juristische Person handelt, gehö-
ren vollumfänglich zum steuerbaren 
Reingewinn, sofern sie daran wertver-
mehrende Arbeiten im Ausmass von 
mindestens 25 Prozent des Erwerbs-
preises ausgeführt hat. 
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5
 Der steuerbare Reingewinn juristi-

scher Personen, die keine Erfolgs-
rechnung erstellen, bestimmt sich 
sinngemäss nach Absatz 2. 

    

6
 Leistungen, welche gemischtwirt-

schaftliche, im öffentlichen Interesse 
tätige Unternehmen überwiegend an 
nahe stehende Personen erbringen, 
sind zum jeweiligen Marktpreis, zu den 
jeweiligen Gestehungskosten zuzüg-
lich eines angemessenen Aufschlages 
oder zum jeweiligen Endverkaufspreis 
abzüglich einer angemessenen Ge-
winnmarge zu bewerten; das Ergebnis 
eines jeden Unternehmens ist entspre-
chend zu berichtigen. 

    

 Art.  85a 
Patente und vergleichbare Rechte 
1. Begriffe 

   

 
1
 Als Patente gelten    

 a Patente nach dem Europäischen Pa-
tentübereinkommen vom 5. Oktober 
1973, revidiert in München am 29. No-
vember 2000 (EPÜ 2000)

1)
, 

   

 b Patente nach dem Bundesgesetz vom 
25. Juni 1954 über die Erfindungspaten-
te (Patentgesetz, PatG)

2)
, 

   

                                                   
1)

 SR 0.232.142.2 
2)

 SR 232.14 
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 c ausländische Patente, die den Patenten 
nach den Buchstaben a oder b entspre-
chen. 

   

 
2
 Als vergleichbare Rechte gelten    

 a ergänzende Schutzzertifikate nach dem 
Patentgesetz, 

   

 b Topographien, die nach dem Bundesge-
setz vom 9. Oktober 1992 über den 
Schutz von Topographien von Halblei-
tererzeugnissen (Topographiengesetz, 
ToG)

1)
 geschützt sind, 

   

 c Pflanzensorten, die nach dem Bundes-
gesetz vom 20. März 1975 über den 
Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sor-
tenschutzgesetz)

2)
 geschützt sind, 

   

 d Unterlagen, die nach dem Bundesgesetz 
vom 15. Dezember 2000 über Arznei-
mittel und Medizinprodukte (Heilmittel-
gesetz, HMG)

3)
 geschützt sind, 

   

 e Berichte, für die gestützt auf Ausfüh-
rungsbestimmungen zum Bundesgesetz 
vom 29. April 1998 über die Landwirt-
schaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG)

4)
 

ein Berichtschutz besteht, 

   

                                                   
1)

 SR 231.2 
2)

 SR 232.16 
3)

 SR 812.21 
4)

 SR 910.1 
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 f ausländische Rechte, die den Rechten 
nach den Buchstaben a bis e entspre-
chen. 

   

 Art.  85b 
2. Besteuerung 

   

 
1
 Der Reingewinn aus Patenten und ver-

gleichbaren Rechten wird auf Antrag der 
steuerpflichtigen Person im Verhältnis des 
qualifizierenden Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwands zum gesamten For-
schungs- und Entwicklungsaufwand pro 
Patent oder vergleichbares Recht (Ne-
xusquotient) mit einer Ermässigung von 
90 Prozent in die Berechnung des steuer-
baren Reingewinns einbezogen. 

   

 
2
 Der Reingewinn aus Patenten und ver-

gleichbaren Rechten, die in Produkten 
enthalten sind, ermittelt sich, indem der 
Reingewinn aus diesen Produkten jeweils 
um sechs Prozent der diesen Produkten 
zugewiesenen Kosten sowie um das Mar-
kenentgelt vermindert wird. 

   

 
3
 Wird der Reingewinn aus Patenten und 

vergleichbaren Rechten erstmals ermäs-
sigt besteuert (Boxeneintritt), werden der 
in vergangenen Steuerperioden bereits 
berücksichtigte Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand sowie ein allfälliger Abzug 
nach Artikel 90 Absatz 3 im Umfang von 
70 Prozent gesondert besteuert. Der 
Steuersatz zur Berechnung der einfachen 
Steuer beträgt 0,5 Prozent. 
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4
 Der Regierungsrat erlässt die Ausfüh-

rungsbestimmungen durch Verordnung. 
   

Art.  88 
Umstrukturierungen 

    

1
 Stille Reserven einer juristischen 

Person werden bei Umstrukturierun-
gen, insbesondere im Fall der Fusion, 
Spaltung oder Umwandlung, nicht 
besteuert, soweit die Steuerpflicht in 
der Schweiz fortbesteht und die bisher 
für die Gewinnsteuer massgeblichen 
Werte übernommen werden 

    

a bei der Umwandlung in eine Perso-
nenunternehmung oder in eine ande-
re juristische Person, 

    

b bei der Auf- oder Abspaltung einer 
juristischen Person, sofern ein oder 
mehrere Betriebe oder Teilbetriebe 
übertragen werden und soweit die 
nach der Spaltung bestehenden ju-
ristischen Personen einen Betrieb 
oder Teilbetrieb weiterführen, 

    

c beim Austausch von Beteiligungs- 
oder Mitgliedschaftsrechten anläss-
lich von Umstrukturierungen oder 
von fusionsähnlichen Zusammen-
schlüssen, 
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d bei der Übertragung von Betrieben 
oder Teilbetrieben sowie von Gegen-
ständen des betrieblichen Anlage-
vermögens auf eine inländische 
Tochtergesellschaft. Als Tochterge-
sellschaft gilt eine Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft, an der die 
übertragende Kapitalgesellschaft o-
der Genossenschaft zu mindestens 
20 Prozent am Grund- oder Stamm-
kapital beteiligt ist. 

    

2
 Bei einer Übertragung auf eine Toch-

tergesellschaft nach Absatz 1 Buch-
stabe d werden die übertragenen stil-
len Reserven im Verfahren nach Arti-
kel 206 bis 208 nachträglich besteuert, 
soweit während den der Umstrukturie-
rung nachfolgenden fünf Jahren die 
übertragenen Vermögenswerte oder 
Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrech-
te an der Tochtergesellschaft veräus-
sert werden; die Tochtergesellschaft 
kann in diesem Fall entsprechende, als 
Gewinn versteuerte stille Reserven 
geltend machen. 
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3
 Zwischen inländischen Kapitalgesell-

schaften und Genossenschaften, wel-
che nach dem Gesamtbild der tatsäch-
lichen Verhältnisse durch Stimmen-
mehrheit oder auf andere Weise unter 
einheitlicher Leitung einer Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft zu-
sammengefasst sind, können direkt 
oder indirekt gehaltene Beteiligungen 
von mindestens 20 Prozent am Grund- 
oder Stammkapital einer anderen Ka-
pitalgesellschaft oder Genossenschaft, 
Betriebe oder Teilbetriebe sowie Ge-
genstände des betrieblichen Anlage-
vermögens zu den bisher für die Ge-
winnsteuer massgeblichen Werten 
übertragen werden. Vorbehalten blei-
ben

 

3
 Zwischen inländischen Kapitalgesell-

schaften und Genossenschaften, welche 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse durch Stimmenmehrheit oder 
auf andere Weise unter einheitlicher Lei-
tung einer Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft zusammengefasst sind, 
können direkt oder indirekt gehaltene 
Beteiligungen von mindestens 20 Prozent 
am Grund- oder Stammkapital einer ande-
ren Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft, Betriebe oder Teilbetriebe sowie 
Gegenstände des betrieblichen Anlage-
vermögens zu den bisher für die Gewinn-
steuer massgeblichen Werten übertragen 
werden. Vorbehalten bleibenbleibt 

   

a die Übertragung auf eine Tochterge-
sellschaft nach Absatz 1 Buchstabe 
d, 

a die Übertragung auf eine Tochtergesell-
schaft nach Absatz 1 Buchstabe d,. 

   

b die Übertragung von Gegenständen 
des betrieblichen Anlagevermögens 
auf eine Gesellschaft, die nach Arti-
kel 98 oder 99 besteuert wird. 

b Aufgehoben.    
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4
 Werden im Fall einer Übertragung 

nach Absatz 3 während der nachfol-
genden fünf Jahre die übertragenen 
Vermögenswerte veräussert oder wird 
während dieser Zeit die einheitliche 
Leitung aufgegeben, so werden die 
übertragenen stillen Reserven im Ver-
fahren nach Artikel 206 bis 208 nach-
träglich besteuert. Die begünstigte 
juristische Person kann in diesem Fall 
entsprechende, als Gewinn versteuer-
te stille Reserven geltend machen. Die 
im Zeitpunkt der Sperrfristverletzung 
unter einheitlicher Leitung zusammen-
gefassten inländischen Kapitalgesell-
schaften und Genossenschaften haf-
ten für die Nachsteuer solidarisch. 

    

5
 Über stille Reserven, die im Rahmen 

einer Umstrukturierung (Abs. 1) oder 
einer Vermögensübertragung (Abs. 3) 
in eine Holdinggesellschaft oder Domi-
zilgesellschaft überführt werden, wird 
steuerlich abgerechnet. Ausgenom-
men sind stille Reserven auf Beteili-
gungen (Art. 96) und auf Liegenschaf-
ten. Für diese gilt:

 

5
 Aufgehoben.    

a Die Besteuerung der stillen Reserven 
auf Beteiligungen wird aufgescho-
ben. Sie unterliegen der Besteuerung 
nach Artikel 98 Absatz 3. 

    

b Die stillen Reserven auf Liegenschaf-
ten unterliegen der Besteuerung 
nach Artikel 98 Absätze 2 und 4. 
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6
 Entsteht durch die Übernahme der 

Aktiven und Passiven einer Kapitalge-
sellschaft oder einer Genossenschaft, 
deren Beteiligungsrechte der über-
nehmenden Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft gehören, ein Buchver-
lust auf der Beteiligung, so kann dieser 
steuerlich nicht abgezogen werden; ein 
allfälliger Buchgewinn auf der Beteili-
gung wird besteuert. 

    

 Art.  88a 
Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steuerpflicht 

   

 
1
 Deckt die steuerpflichtige Person bei 

Beginn der Steuerpflicht stille Reserven 
einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts auf, so unterliegen diese nicht 
der Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt wer-
den dürfen stille Reserven einer Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft aus 
Beteiligungen von mindestens zehn Pro-
zent am Grund- oder Stammkapital oder 
am Gewinn und an den Reserven einer 
anderen Gesellschaft. 

   

 
2
 Als Beginn der Steuerpflicht gelten    

 a die Verlegung von Vermögenswerten, 
Betrieben, Teilbetrieben oder Funktio-
nen aus dem Ausland in einen berni-
schen Geschäftsbetrieb oder in eine 
bernische Betriebsstätte, 

   

 b das Ende einer Steuerbefreiung nach 
Artikel 83, 
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 c die Verlegung des Sitzes oder der tat-
sächlichen Verwaltung aus dem Aus-
land in den Kanton Bern. 

   

 
3
 Die aufgedeckten stillen Reserven sind 

jährlich zum Satz abzuschreiben, der für 
Abschreibungen auf den betreffenden 
Vermögenswerten steuerlich angewendet 
wird. 

   

 
4
 Der aufgedeckte selbst geschaffene 

Mehrwert ist innert zehn Jahren abzu-
schreiben. 

   

 Art.  88b 
Aufdeckung stiller Reserven am Ende der Steuerpflicht 

   

 
1
 Endet die Steuerpflicht, so werden die 

zu diesem Zeitpunkt vorhandenen, nicht 
versteuerten stillen Reserven einschliess-
lich des selbst geschaffenen Mehrwerts 
besteuert. 

   

 
2
 Als Ende der Steuerpflicht gelten      

 a die Verlegung von Vermögenswerten, 
Betrieben, Teilbetrieben oder Funktio-
nen in einen ausländischen Geschäfts-
betrieb oder in eine ausländische Be-
triebsstätte, 

   

 b der Abschluss der Liquidation,    

 c der Übergang zu einer Steuerbefreiung 
nach Artikel 83, 
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 d die Verlegung des Sitzes oder der tat-
sächlichen Verwaltung ins Ausland. 

   

Art.  90 
Geschäftsmässig begründeter Aufwand 

    

1
 Zum geschäftsmässig begründeten 

Aufwand gehören auch:
 

1
 Zum geschäftsmässig begründeten Auf-

wand gehören auch: [FR: unverändert] 
   

a die eidgenössischen, kantonalen und 
kommunalen Steuern, nicht aber 
Steuerbussen, 

    

b die Zuwendungen an Vorsorgeein-
richtungen zugunsten des eigenen 
Personals, sofern jede zweckwidrige 
Verwendung ausgeschlossen ist, 

    

c die freiwilligen Leistungen von Geld 
und anderen Vermögenswerten bis 
zu 20 Prozent des Reingewinns an 
juristische Personen mit Sitz in der 
Schweiz, die im Hinblick auf öffentli-
che oder auf ausschliesslich ge-
meinnützige Zwecke von der Steuer-
pflicht befreit sind; ebenso abzugsfä-
hig sind freiwillige Leistungen an 
Bund, Kanton, Gemeinden und deren 
Anstalten (Art. 83 Abs. 1 Bst. a bis 
d), 
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d die Rabatte, Skonti, Umsatzbonifika-
tionen und Rückvergütungen auf 
dem Entgelt für Lieferungen und 
Leistungen sowie zur Verteilung an 
die Versicherten bestimmte Über-
schüsse von Versicherungsgesell-
schaften, 

 [FR: geändert]    

e die Kosten der berufsorientierten 
Aus- und Weiterbildung des eigenen 
Personals, einschliesslich Umschu-
lungskosten. 

e die Kosten der berufsorientierten Aus- 
und Weiterbildung des eigenen Perso-
nals, einschliesslich Umschulungskos-
ten., 

   

 f der Forschungs- und Entwicklungsauf-
wand. 

   

2
 Nicht abziehbar sind Zahlungen von 

Bestechungsgeldern im Sinne des 
schweizerischen Strafrechts an 
schweizerische oder fremde Amtsträ-
gerinnen und Amtsträger. 

    

 
3
 Der Forschungs- und Entwicklungsauf-

wand, welcher der steuerpflichtigen Per-
son direkt oder durch Dritte im Inland 
indirekt entstanden ist, wird auf Antrag um 
50 Prozent über den geschäftsmässig 
begründeten Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand hinaus zum Abzug zuge-
lassen. 
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4
 Als Forschung und Entwicklung gelten 

die wissenschaftliche Forschung und die 
wissenschaftsbasierte Innovation nach 
Artikel 2 des Bundesgesetzes vom 14. 
Dezember 2012 über die Förderung der 
Forschung und der Innovation (FIFG)

1)
. 

   

 
5
 Ein erhöhter Abzug ist zulässig auf    

 a dem direkt zurechenbaren Personalauf-
wand für Forschung und Entwicklung, 
zuzüglich eines Zuschlags von 35 Pro-
zent dieses Personalaufwands, höchs-
tens aber bis zum gesamten Aufwand 
der steuerpflichtigen Person, 

   

 b 80 Prozent des Aufwands für durch 
Dritte in Rechnung gestellte Forschung 
und Entwicklung. 

   

 
6
 Ist der Auftraggeber der Forschung und 

Entwicklung abzugsberechtigt, so steht 
dem Auftragnehmer dafür kein Abzug zu. 

   

 
7
 Der Regierungsrat erlässt die Ausfüh-

rungsbestimmungen durch Verordnung. 
   

 Art.  90a 
Entlastungsbegrenzung 

   

                                                   
1)

 SR 420.1 



- 60 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
1
 Die gesamte steuerliche Ermässigung 

nach Artikel 85b Absätze 1 und 2 und 
Artikel 90 Absätze 3 bis 7 darf nicht höher 
sein als 70 Prozent des steuerbaren Ge-
winns vor Verlustverrechnung, wobei 
der Nettobeteiligungsertrag nach Artikel 
97 ausgeklammert wird, und vor Abzug 
der vorgenommenen Ermässigungen. 

   

 
2
 Es dürfen weder aus den einzelnen Er-

mässigungen noch aus der gesamten 
steuerlichen Ermässigung Verlustvorträge 
resultieren. 

   

Art.  91 
Abschreibungen 

    

1
 Geschäftsmässig begründete Ab-

schreibungen von Aktiven sind zuläs-
sig, soweit sie buchmässig oder, wenn 
eine kaufmännische Buchhaltung fehlt, 
in besonderen Abschreibungstabellen 
ausgewiesen sind. Bei Veranlagung 
nach Ermessen ist der erfahrungsge-
mässen Wertverminderung Rechnung 
zu tragen.

 

1
 Geschäftsmässig begründete Abschrei-

bungen von Aktiven sind zulässig, soweit 
sie buchmässig oder, wenn eine kauf-
männische Buchhaltung fehltbei verein-
fachter Buchführung nach Artikel 957 
Absatz 2 OR, in besonderen Abschrei-
bungstabellen ausgewiesen sind. Bei 
Veranlagung nach Ermessen ist der er-
fahrungsgemässen Wertverminderung 
Rechnung zu tragen. 

   

2
 Die geschäftsmässig begründeten 

Abschreibungen werden auf dem ein-
zelnen Vermögensteil bemessen. 
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3
 Abschreibungen auf Beteiligungen, 

die mit früheren Dividendenausschüt-
tungen im Zusammenhang stehen, 
gelten nicht als geschäftsmässig be-
gründet. 

    

4
 Wertberichtigungen und Abschrei-

bungen auf den Gestehungskosten 
von Beteiligungen, welche die Voraus-
setzungen nach Artikel 97 Absatz 4 
Buchstabe b erfüllen, werden dem 
steuerbaren Gewinn zugerechnet, 
soweit sie nicht mehr begründet sind. 

    

Art.  97 
Nettoertrag aus Beteiligungen 

    

1
 Der Nettoertrag aus Beteiligungen 

nach Artikel 96 entspricht dem Ertrag 
dieser Beteiligungen abzüglich des 
darauf entfallenden Finanzierungsauf-
wands und eines Beitrags von fünf 
Prozent zur Deckung des Verwal-
tungsaufwands. Der Nachweis des 
effektiven Verwaltungsaufwands bleibt 
vorbehalten. Als Finanzierungsauf-
wand gelten Schuldzinsen sowie wei-
terer Aufwand, der wirtschaftlich den 
Schuldzinsen gleichzustellen ist. Zum 
Ertrag aus Beteiligungen gehören 
auch die Kapitalgewinne auf diesen 
Beteiligungen und die Erlöse aus da-
zugehörigen Bezugsrechten. 
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2
 Keine Beteiligungserträge sind Erträ-

ge, die bei der leistenden Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft ge-
schäftsmässig begründeten Aufwand 
darstellen. 

    

3
 Der Ertrag aus einer Beteiligung wird 

bei der Berechnung der Ermässigung 
nicht berücksichtigt, soweit auf der 
gleichen Beteiligung eine Abschrei-
bung vorgenommen wird, die mit der 
Gewinnausschüttung in Zusammen-
hang steht. 

    

4
 Kapitalgewinne werden bei der Be-

rechnung der Ermässigung nur be-
rücksichtigt, 

    

a soweit der Erlös die Gestehungskos-
ten übersteigt, 
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b wenn die veräusserte Beteiligung 
mindestens zehn Prozent des Grund- 
oder Stammkapitals einer anderen 
Gesellschaft betrug oder einen An-
spruch auf mindestens zehn Prozent 
des Gewinns und der Reserven einer 
anderen Gesellschaft begründete 
und während mindestens eines Jah-
res im Besitz der veräussernden Ka-
pitalgesellschaft oder Genossen-
schaft war. Fällt die Beteiligungsquo-
te infolge Teilveräusserung unter 
zehn Prozent, so kann die Ermässi-
gung für jeden folgenden Veräusse-
rungsgewinn nur beansprucht wer-
den, wenn die Beteiligungsrechte am 
Ende des Steuerjahrs vor dem Ver-
kauf einen Verkehrswert von mindes-
tens einer Million Franken hatten. 

    

5
 Die Gestehungskosten werden um 

die Abschreibungen nach Absatz 3 
herabgesetzt bzw. bei einer Aufwer-
tung um den Aufwertungsgewinn er-
höht. Bei Beteiligungen, die bei einer 
erfolgsneutralen Umstrukturierung zu 
Buchwerten übertragen worden sind, 
wird auf die ursprünglichen Geste-
hungskosten abgestellt. 
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6
 Transaktionen, die im Konzern eine 

ungerechtfertigte Steuerersparnis be-
wirken, führen zu einer Berichtigung 
des steuerbaren Reingewinns oder zu 
einer Kürzung der Ermässigung. Eine 
ungerechtfertigte Steuerersparnis liegt 
vor, wenn Kapitalgewinne und Kapital-
verluste oder Abschreibungen auf 
Beteiligungen im Sinne von Artikel 91, 
96 und 97 in kausalem Zusammen-
hang stehen. 

    

 
7
 Bei Konzernobergesellschaften von 

systemrelevanten Banken nach Artikel 7 
Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 8. 
November 1934 über die Banken und 
Sparkassen (Bankengesetz, BankG)

1)
 

werden für die Berechnung des Nettoer-
trags nach Absatz 1 der Finanzierungs-
aufwand und die Forderung in der Bilanz 
aus konzernintern weitergegebenen Mit-
teln folgender Anleihen nicht berücksich-
tigt: 

   

 a Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit 
Forderungsverzicht nach Artikel 11 Ab-
satz 4 BankG, 

   

 b Schuldinstrumente zur Verlusttragung 
bei Insolvenzmassnahmen im Sinne der 
Artikel 28 bis 32 BankG. 

   

Art.  98 
Holdinggesellschaften 

Art.  98 Aufgehoben.    

                                                   
1)

 SR 952.0 

http://db.clex.ch/link/Bund/952.0/de
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1
 Die im Kanton Bern niedergelasse-

nen Kapitalgesellschaften, Genossen-
schaften und Gesellschaften im Sinne 
von Artikel 75 Absatz 3, die hauptsäch-
lich die Beteiligung an andern Unter-
nehmungen zum Zwecke haben, ent-
richten an Stelle der Gewinnsteuer 
eine besondere Kapitalsteuer, sofern 
die Beteiligungen oder die Erträge 
daraus längerfristig mindestens zwei 
Drittel der gesamten Aktiven oder Er-
träge ausmachen. 

    

2
 Erträge aus bernischem Grundeigen-

tum solcher Gesellschaften unterliegen 
der Gewinnsteuer. Dabei ist der ge-
schäftsmässig begründete Aufwand 
(Unterhalts-, Betriebs- und Verwal-
tungsaufwand des Grundeigentums 
sowie die Schuldzinsen einer üblichen 
hypothekarischen Belastung) zu be-
rücksichtigen. 
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3
 Innert zehn Jahren realisierte stille 

Reserven auf Beteiligungen, deren 
Besteuerung bei der Umstrukturierung 
(Art. 88 Abs. 1) oder bei einer Vermö-
gensübertragung (Art. 88 Abs. 3) auf-
geschoben worden ist (Art. 88 Abs. 5), 
unterliegen der Gewinnsteuer, jedoch 
höchstens im Ausmass des tatsächlich 
realisierten oder verbuchten Gewin-
nes. Bei Kapitalgewinnen auf Beteili-
gungen im Sinne von Artikel 97 Absatz 
4 erfolgt die Besteuerung nur im Um-
fang von früher steuerwirksam vorge-
nommenen Abschreibungen. 

    

4
 Die Erhebung der Grundstückge-

winnsteuer sowie der Liegenschafts-
steuer der Gemeinde bleibt vorbehal-
ten. 

    

5
 Auf Gesellschaften, die bisher zum 

Tarif nach Artikel 95 besteuert worden 
sind und neu die Voraussetzungen für 
eine Besteuerung nach der vorliegen-
den Bestimmung erfüllen, findet Artikel 
88 Absatz 5 sinngemäss Anwendung. 

    

Art.  99 
Domizilgesellschaften 

Art.  99 Aufgehoben.    

1
 Kapitalgesellschaften, Genossen-

schaften und Stiftungen sowie deren 
Zweigniederlassungen, die in der 
Schweiz eine Verwaltungstätigkeit, 
aber keine Geschäftstätigkeit ausüben, 
entrichten die Gewinnsteuer wie folgt: 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

a Erträge aus Beteiligungen im Sinne 
von Artikel 96 sowie Kapital- und 
Aufwertungsgewinne auf solchen Be-
teiligungen sind steuerfrei. 

    

b Die übrigen Einkünfte aus der 
Schweiz werden zum ordentlichen 
Tarif besteuert. 

    

c Einkünfte aus dem Ausland werden 
nach der Tatsache des Sitzes im 
Kanton Bern und dessen Bedeutung 
im Rahmen der gesamten Tätigkeit 
zum ordentlichen Tarif besteuert. 
Einkünfte aus dem Ausland unterlie-
gen der Besteuerung im Kanton Bern 
nicht, wenn sie im Ausland besteuert 
werden oder besteuert werden könn-
ten. 

    

d Bei der Berechnung der steuerbaren 
Einkünfte ist der damit verbundene 
geschäftsmässig begründete Auf-
wand zu berücksichtigen. Verluste 
auf Beteiligungen im Sinne von 
Buchstabe a können nur mit Erträgen 
gemäss Buchstabe a verrechnet 
werden. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2
 Kapitalgesellschaften und Genos-

senschaften, deren Geschäftstätigkeit 
überwiegend auslandsbezogen ist und 
die in der Schweiz nur eine unterge-
ordnete Geschäftstätigkeit ausüben, 
entrichten die Gewinnsteuer gemäss 
Absatz 1. Die übrigen Einkünfte aus 
dem Ausland gemäss Absatz 1 Buch-
stabe c werden nach Massgabe des 
Umfangs der Geschäftstätigkeit in der 
Schweiz besteuert. 

    

3
 Artikel 75 Absatz 3 und Artikel 98 

Absätze 2 bis 5 sind sinngemäss an-
wendbar. 

    

Art.  106 
 

    

1
 Die einfache Steuer der Kapitalsteuer 

beträgt 0,3 Promille.
 

1
 Die einfache Steuer der Kapitalsteuer 

beträgt 0,305 Promille. 
   

2
 Die Besteuerung der Vereine, Stif-

tungen und übrigen juristischen Perso-
nen beginnt bei einem Eigenkapital 
von 77'000 Franken. 

    

3
 Holding- und Domizilgesellschaften 

entrichten eine Kapitalsteuer zum fes-
ten Satz von

 

3
 Aufgehoben.    

a 0,20 Promille für die ersten CHF 
1'000'000 

    

b 0,15 Promille für weitere CHF 
10'000'000 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

c 0,10 Promille für weitere CHF 
100'000'000 

    

d 0,05 Promille für das übrige Eigenka-
pital. 

    

4
 Die Gewinnsteuer wird an die Kapi-

talsteuer angerechnet. Bei Holding- 
und Domizilgesellschaften findet keine 
Anrechnung statt.

 

4
 Die Gewinnsteuer wird an die Kapital-

steuer angerechnet. Bei Holding- und 
Domizilgesellschaften findet keine An-
rechnung statt. 

   

5
 Restbeträge des Kapitals unter 1000 

Franken werden nicht berücksichtigt.
1)

 
    

Art.  112 
Quellenbesteuerte Personen 

    

1
 Ausländische Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer ohne fremdenpolizeiliche 
Niederlassungsbewilligung, die im 
Kanton Bern jedoch steuerrechtlichen 
Wohnsitz oder Aufenthalt haben, wer-
den für ihr Einkommen aus unselbst-
ständiger Erwerbstätigkeit sowie für 
Ersatzeinkünfte dem Steuerabzug an 
der Quelle unterstellt.

 

1
 Ausländische Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer ohne fremdenpolizeiliche 
Niederlassungsbewilligung, die im Kanton 
Bern jedoch steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt haben, werden
 unterliegen für ihr Einkommen aus un-
selbstständiger Erwerbstätigkeit sowie für 
Ersatzeinkünfte dem Steuerabzug an 
einer Quellensteuer. Davon ausgenom-
men sind Einkommen, die der Quelle 
unterstelltBesteuerung im vereinfachten 
Abrechnungsverfahren nach Artikel 115a 
unterstehen. 

   

                                                   
1)

 Entspricht dem bisherigen Absatz 4 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2
 Ehegatten, die in rechtlich und tat-

sächlich ungetrennter Ehe leben, wer-
den im ordentlichen Verfahren veran-
lagt, wenn einer der Ehegatten das 
Schweizer Bürgerrecht oder die Nie-
derlassungsbewilligung besitzt.

 

2
 Ehegatten, die in rechtlich und tatsäch-

lich ungetrennter Ehe leben, werden im 
ordentlichen Verfahren veranlagt
unterliegen nicht der Quellensteuer, wenn 
einer der Ehegatten das Schweizer Bür-
gerrecht oder die Niederlassungsbewilli-
gung besitzt. 

   

3
 An Stelle der Quellenbesteuerung 

findet für das ganze Steuerjahr, unter 
zinsloser Anrechnung der abgezoge-
nen Quellensteuer, eine ordentliche 
Veranlagung statt, wenn eine bisher 
an der Quelle besteuerte Person

 

3
 Aufgehoben.    

a das Schweizer Bürgerrecht oder die 
Niederlassungsbewilligung erwirbt, 

    

b heiratet und der Ehegatte das 
Schweizer Bürgerrecht oder die Nie-
derlassungsbewilligung besitzt, 

    

c verheiratet ist und der Ehegatte das 
Schweizer Bürgerrecht oder die Nie-
derlassungsbewilligung erwirbt, 

    

d im Kanton Bern Grundbesitz erwirbt.     

Art.  113 
Steuerbare Leistungen 

    

1
 Die Quellensteuer wird von den Brut-

toeinkünften berechnet. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2
 Steuerbar sind alle Einkünfte aus 

Arbeitsverhältnis einschliesslich der 
Entschädigungen für Sonderleistun-
gen, Provisionen, Zulagen (insbeson-
dere Kinder- und Familienzulagen), 
Dienstalters- und Jubiläumsgeschen-
ke, Gratifikationen, Trinkgelder, Tanti-
emen, geldwerter Vorteile aus Mitar-
beiterbeteiligungen und anderer geld-
werter Vorteile sowie Ersatzeinkünfte 
wie Taggelder aus Kranken-, Unfall- 
und Arbeitslosenversicherung.

 

2
 Steuerbar sind alle Einkünfte aus Ar-

beitsverhältnis einschliesslich der Ent-
schädigungen für Sonderleistungen, Pro-
visionen, Zulagen (insbesondere Kinder- 
und Familienzulagen), Dienstalters- und 
Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, 
Trinkgelder, Tantiemen, geldwerter Vortei-
le aus Mitarbeiterbeteiligungen und ande-
rer geldwerter Vorteile sowie Ersatzein-
künfte wie Taggelder aus Kranken-, Un-
fall- und Arbeitslosenversicherung. 

   

 a die Einkommen aus unselbstständiger 
Erwerbstätigkeit nach Artikel 112 Absatz 
1, 

   

 b die Nebeneinkünfte wie geldwerte Vor-
teile aus Mitarbeiterbeteiligungen sowie 
Naturalleistungen, nicht jedoch die vom 
Arbeitgeber getragenen Kosten der be-
rufsorientierten Aus- und Weiterbildung 
nach Artikel 20 Absatz 2, 

   

 c die Ersatzeinkünfte.    

3
 Für die Ermittlung der Bruttoeinkünfte 

sind Bar- und Naturalleistungen zu-
sammenzurechnen.

 

3
 Aufgehoben.    

Art.  114 
Steuertabellen 

Art.  114 
SteuertabellenBerechnung des Quellensteuerabzugs 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1
 Der in jeder Lohnabrechnungsperio-

de von den Bruttoeinkünften vorzu-
nehmende Steuerabzug wird in Steu-
ertabellen mit gerundeten Prozenten 
aufgeführt.

 

1
 Der in jeder Lohnabrechnungsperiode 

von den Bruttoeinkünften vorzunehmende 
Steuerabzug Quellensteuerabzug wird in 
Steuertabellen mit gerundeten Prozenten 
aufgeführtauf der Grundlage der für die 
Einkommenssteuer natürlicher Personen 
geltenden Steuertarife festgesetzt; er 
umfasst die eidgenössischen, kantonalen 
und kommunalen Steuern. 

   

2
 In den Steuertabellen werden be-

rücksichtigt
 

2
 In den Steuertabellen Bei der Berech-

nung des Abzugs werden Pauschalen für 
die Berufskosten (Art. 31) und für die Ver-
sicherungsprämien (Art. 38 Abs. 1 Bst. d, 
f und g) sowie die Sozialabzüge gemäss 
Artikel 40 berücksichtigt. Die kantonale 
Steuerverwaltung veröffentlicht die ein-
zelnen Pauschalen. 

   

a das auf zwölf Monate umgerechnete 
Bruttoeinkommen, 

a Aufgehoben.    

b die Abzüge für Berufskosten, Vorsor-
gebeiträge (ohne Beiträge an aner-
kannte Formen der gebundenen 
Selbstvorsorge) und Versicherungs-
beiträge, 

b Aufgehoben.    

c Kinderabzüge und der Abzug für 
geringe Einkommen (Art. 40), 

c Aufgehoben.    

d der nach dem Zivilstand anwendbare 
Einkommenssteuertarif (Art. 42), 

d Aufgehoben.    
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

e das Erwerbseinkommen des andern 
Ehegatten durch Zurechnung eines 
Einkommensbetrags sowie der Zwei-
verdienerabzug. 

e Aufgehoben.    

 
2a

 Der Abzug für die in rechtlich und tat-
sächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehe-
gatten, die beide erwerbstätig sind, richtet 
sich nach Tarifen, die ihr Gesamteinkom-
men (Art. 10 Abs. 1), die Pauschalen und 
Abzüge gemäss Absatz 2 sowie den Ab-
zug bei Erwerbstätigkeit beider Ehegatten 
(Art. 38 Abs. 2) berücksichtigen. 

   

 
2b

 Die Eidgenössische Steuerverwal-
tung legt zusammen mit den Kantonen 
einheitlich fest, wie insbesondere der 13. 
Monatslohn, Gratifikationen, unregelmäs-
sige Beschäftigung, Stundenlöhne so-
wie Teilzeit- oder Nebenerwerb und wel-
che satzbestimmenden Elemente zu be-
rücksichtigen sind. Weiter regelt sie, wie 
bei Tarifwechseln, rückwirkenden Ge-
haltsanpassungen und -korrekturen sowie 
Leistungen vor Beginn und nach Beendi-
gung einer Anstellung zu verfahren ist. 

   

3
 Für die Kantonssteuer massgebend 

ist die Steueranlage des Vorjahres. 
    

4
 Für die Gemeindesteuer massge-

bend ist das gewogene Mittel der 
Steueranlagen des Vorjahres der Ge-
meinden mit quellenbesteuerten Per-
sonen. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 Art.  114a 
Obligatorische nachträgliche ordentliche Veranlagung 

   

 
1
 Personen, die nach Artikel 112 Absatz 1 

der Quellensteuer unterliegen, werden 
nachträglich im ordentlichen Verfahren 
veranlagt, wenn 

   

 a ihr Bruttoeinkommen in einem Steuer-
jahr einen bestimmten Betrag erreicht 
oder übersteigt oder 

   

 b sie über Vermögen und Einkünfte verfü-
gen, die nicht der Quellensteuer unter-
liegen. 

   

 
2
 Der Betrag nach Absatz 1 Buchstabe a 

wird vom Eidgenössische Finanzdepar-
tement in Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen festgelegt. 

   

 
3
 Der nachträglichen ordentlichen Veran-

lagung unterliegt auch, wer mit einer Per-
son nach Absatz 1 in rechtlich und tat-
sächlich ungetrennter Ehe lebt. 

   

 
4
 Personen mit Vermögen und Einkünften 

nach Absatz 1 Buchstabe b müssen das 
Formular für die Steuererklärung bis am 
31. März des auf das Steuerjahr folgen-
den Jahres bei der kantonalen Steuer-
verwaltung verlangen. 

   

 
5
 Die nachträgliche ordentliche Veranla-

gung gilt bis zum Ende der Quellensteu-
erpflicht. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
6
 Die an der Quelle abgezogene Steuer 

wird zinslos angerechnet. 
   

 Art.  114b 
Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag 

   

 
1
 Personen, die nach Artikel 112 Absatz 1 

der Quellensteuer unterliegen und keine 
der Voraussetzungen nach Artikel 114a 
Absatz 1 erfüllen, werden auf Antrag hin 
nachträglich im ordentlichen Verfahren 
veranlagt. 

   

 
2
 Der Antrag erstreckt sich auch auf den 

Ehegatten, der mit der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller in rechtlich und 
tatsächlich ungetrennter Ehe lebt. 

   

 
3
 Er muss bis am 31. März des auf das 

Steuerjahr folgenden Jahres eingereicht 
werden. Für Personen, die die Schweiz 
verlassen, endet die Frist für die Einrei-
chung des Antrags zum Zeitpunkt der 
Abmeldung. 

   

 
4
 Erfolgt keine nachträgliche ordentliche 

Veranlagung auf Antrag, so tritt die Quel-
lensteuer an die Stelle der im ordentlichen 
Verfahren zu veranlagenden Steuern auf 
dem Erwerbseinkommen. Nachträglich 
werden keine zusätzlichen Abzüge ge-
währt. 

   

 
5
 Die nachträgliche ordentliche Veranla-

gung gilt bis zum Ende der Quellensteu-
erpflicht. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
6
 Die an der Quelle abgezogene Steuer 

wird zinslos angerechnet. 
   

Art.  115 
Vorbehalt der ordentlichen Veranlagung 

Art.  115 Aufgehoben.    

1
 Die der Quellensteuer unterliegenden 

Personen werden für Vermögen und 
für Einkommen, das dem Steuerabzug 
an der Quelle nicht unterworfen ist, im 
ordentlichen Verfahren veranlagt. Da-
bei ist das gesamte Einkommen und 
Vermögen satzbestimmend zu berück-
sichtigen. 

    

2
 Eine nachträgliche ordentliche Veran-

lagung kann durchgeführt werden, 
wenn 

    

a zusätzliche, in den Steuertabellen 
nicht berücksichtigte gesetzliche Ab-
züge bis am 31. März des folgenden 
Jahres schriftlich geltend gemacht 
werden, 

    

b die der Quellensteuer unterworfenen 
Bruttoeinkünfte einer quellenbesteu-
erten Person oder ihres in rechtlich 
und tatsächlich ungetrennter Ehe le-
benden Ehegatten in einem Kalen-
derjahr einen vom Regierungsrat 
festgelegten Betrag übersteigen. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3
 In besonderen Fällen kann die kan-

tonale Steuerverwaltung die nachträg-
liche ordentliche Veranlagung einlei-
ten. 

    

4
 Das steuerbare Einkommen bemisst 

sich nach den Einkünften des betref-
fenden Steuerjahres. 

    

5
 Die an der Quelle abgezogenen 

Steuern werden ohne Vergütung eines 
Zinses angerechnet. Zu wenig bezo-
gene Steuern werden zinslos nachge-
fordert, zu viel bezogene Steuern zins-
los zurückerstattet. 

    

4.2 Natürliche und juristische 
Personen ohne steuerrechtli-
chen Wohnsitz oder Aufenthalt 
in der Schweiz 

4.2 Natürliche und juristische Per-
sonen ohne steuerrechtlichen 
Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz sowie juristische Perso-
nen ohne Sitz oder tatsächliche 
Verwaltung in der Schweiz 

        

Art.  116 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1
 Wer ohne steuerrechtlichen Wohnsitz 

oder Aufenthalt in der Schweiz für 
kurze Dauer, als Grenzgänger oder 
Grenzgängerin bzw. als Wochenauf-
enthalter oder Wochenaufenthalterin 
im Kanton Bern in unselbstständiger 
Stellung erwerbstätig ist, entrichtet am 
Arbeitsort für sein Erwerbseinkommen 
die Quellensteuer nach den Artikeln 
112 bis 114.

 

1
 Wer ohne steuerrechtlichen Wohnsitz 

oder Aufenthalt in der Schweiz für kurze 
Dauer, als Grenzgänger
Kurzaufenthalterin oder 
 Kurzaufenthalter, Grenzgängerin bzw. als 
Wochenaufenthalter oder Grenzgänger 
bzw. Wochenaufenthalterin im Kanton 
Bern in oder Wochenaufenthal-
ter Einkommen aus unselbstständiger 
Stellung erwerbstätig ist, entrichtet am 
Arbeitsort für sein Erwerbseinkommen die 
Erwerbstätigkeit erzielt, unterliegt hierfür 
der Quellensteuer nach den Artikeln 112 
bis 114. Davon ausgenommen sind Ein-
kommen, die der Besteuerung im verein-
fachten Abrechnungsverfahren nach Arti-
kel 115a unterstehen. 

   

 
1a

 Ebenfalls der Quellensteuer nach den 
Artikeln 112 bis 114 unterliegen im Aus-
land wohnhafte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die für Arbeit im internatio-
nalen Verkehr an Bord eines Schiffs oder 
eines Luftfahrzeugs oder bei einem 
Transport auf der Strasse Lohn oder an-
dere Vergütungen von einer Arbeitgeberin 
oder einem Arbeitgeber mit Sitz oder Be-
triebsstätte im Kanton Bern erhalten; da-
von ausgenommen bleibt die Besteuerung 
der Seeleute für Arbeit an Bord eines 
Hochseeschiffs. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2
 Personen ohne steuerrechtlichen 

Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz können besondere, in den 
Steuertabellen nicht berücksichtigte 
gesetzliche Abzüge bis am 31. März 
des folgenden Jahres schriftlich gel-
tend machen.

 

2
 Aufgehoben.    

3
 Die an der Quelle abgezogenen 

Steuern werden ohne Vergütung eines 
Zinses angerechnet. Zu wenig bezo-
gene Steuern werden zinslos nachge-
fordert, zu viel bezogene Steuern zins-
los zurückerstattet.

 

3
 Aufgehoben.    

Art.  117 
Künstler, Sportler und Referenten 

    

1
 Im Ausland wohnhafte Künstlerinnen 

und Künstler (wie Bühnen-, Film-, 
Rundfunk- oder Fernsehkünstlerinnen 
und -künstler), Musikerinnen, Musiker, 
Artistinnen, Artisten, Sportlerinnen, 
Sportler, Referentinnen und Referen-
ten sind für Einkünfte aus ihrer im Kan-
ton Bern ausgeübten persönlichen 
Tätigkeit und für weitere damit verbun-
dene Entschädigungen steuerpflichtig. 
Dies gilt auch für Einkünfte und Ent-
schädigungen, die nicht diesen Perso-
nen selber, sondern einer Drittperson 
zufliessen, die ihre Tätigkeit organisiert 
hat. 

    

2
 Die Steuer beträgt zehn Prozent der 

Tageseinkünfte. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

3
 Als Tageseinkünfte gelten die Brutto-

einkünfte einschliesslich aller Zulagen 
und Nebenbezüge, nach Abzug der 
Gewinnungskosten.

 

3
 Als Tageseinkünfte gelten die Bruttoein-

künfte einschliesslich aller Zulagen und 
Nebenbezüge, nach Abzug der Gewin-
nungskosten. Diese betragen 

   

 a 50 Prozent der Bruttoeinkünfte bei 
Künstlerinnen und Künstlern, 

   

 b 20 Prozent der Bruttoeinkünfte bei 
Sportlerinnen und Sportlern sowie Refe-
rentinnen und Referenten. 

   

4
 Der mit der Organisation der Darbie-

tung in der Schweiz beauftragte Ver-
anstalter haftet solidarisch für die 
Steuer. 

    

Art.  118 
Organe juristischer Personen 

    

1
 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der 

Verwaltung oder der Geschäftsführung 
von juristischen Personen mit Sitz oder 
tatsächlicher Verwaltung im Kanton 
Bern sind für Tantiemen, Sitzungsgel-
der, feste Entschädigungen, Mitarbei-
terbeteiligungen und ähnliche Vergü-
tungen steuerpflichtig.

 

1
 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der 

Verwaltung oder der Geschäftsführung 
von juristischen Personen mit Sitz oder 
tatsächlicher Verwaltung im Kanton Bern 
sind für Tantiemen, Sitzungsgelder, feste 
Entschädigungen, Mitarbeiterbeteiligun-
gen und ähnliche Vergütungen steuer-
pflichtig. Dies gilt auch, wenn diese Ver-
gütungen einer Drittperson zufliessen. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

2
 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der 

Verwaltung oder der Geschäftsführung 
ausländischer Unternehmungen, wel-
che im Kanton Bern Betriebsstätten 
unterhalten, sind für die ihnen zu Las-
ten dieser Betriebsstätten ausgerichte-
ten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen 
Entschädigungen, Mitarbeiterbeteili-
gungen und ähnlichen Vergütungen 
steuerpflichtig. 

    

3
 Die Steuer beträgt 18 Prozent der 

Bruttoeinkünfte. 
    

Art.  122 
Internationale Transporte 

Art.  122 Aufgehoben.    

1
 Im Ausland wohnhafte Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer, die für Arbeit 
im internationalen Verkehr an Bord 
eines Schiffes, eines Luftfahrzeuges 
oder bei einem Transport auf der 
Strasse Lohn oder andere Vergütun-
gen von Arbeitgebern mit Sitz oder 
Betriebsstätte im Kanton Bern erhal-
ten, werden für diese Leistungen nach 
den Artikeln 112 bis 114 besteuert. 

    

Art.  123 
Begriffsbestimmung 

Art.  123 Aufgehoben.    

1
 Als im Ausland wohnhafte Steuer-

pflichtige im Sinne der Artikel 117 bis 
122a gelten 
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Mehrheit Minderheit 

a natürliche Personen ohne steuer-
rechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt 
in der Schweiz, 

    

b juristische Personen ohne Sitz oder 
tatsächliche Verwaltung in der 
Schweiz. 

    

 Art.  123a 
Abgegoltene Steuer 

   

 
1
 Die Quellensteuer tritt an die Stelle der 

im ordentlichen Verfahren zu veranlagen-
den Steuern auf dem Erwerbseinkommen. 
Nachträglich werden keine zusätzlichen 
Abzüge gewährt. 

   

 Art.  123b 
Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag 

   

 
1
 Personen, die nach Artikel 116 der Quel-

lensteuer unterliegen, können für jede 
Steuerperiode bis am 31. März des auf 
das Steuerjahr folgenden Jahres eine 
nachträgliche ordentliche Veranlagung 
beantragen, wenn 

   

 a der überwiegende Teil ihrer weltweiten 
Einkünfte, einschliesslich der Einkünfte 
des Ehegatten, in der Schweiz steuer-
bar ist, 

   

 b ihre Situation mit derjenigen einer in der 
Schweiz wohnhaften steuerpflichtigen 
Person vergleichbar ist oder 
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Mehrheit Minderheit 

 c eine solche Veranlagung erforderlich ist, 
um Abzüge geltend zu machen, die in 
einem Doppelbesteuerungsabkommen 
vorgesehen sind. 

   

 
2
 Die an der Quelle abgezogene Steuer 

wird zinslos angerechnet. 
   

 Art.  123c 
Nachträgliche ordentliche Veranlagung von Amtes wegen 

   

 
1
 Bei stossenden Verhältnissen, insbe-

sondere im Zusammenhang mit den im 
Quellensteuersatz einberechneten Pau-
schalabzügen, kann die kantonale Steu-
erverwaltung von Amtes wegen eine 
nachträgliche ordentliche Veranlagung 
zugunsten oder zulasten der steuerpflich-
tigen Person verlangen. 

   

Art.  124 
Aufteilung des Steuerertrages 

    

1
 Die für an der Quelle besteuerte Per-

sonen im Sinne der Artikel 117 bis 121 
und 122a abgelieferten Steuern wer-
den zwischen dem Kanton und der 
anspruchsberechtigten Gemeinde im 
Verhältnis zwei zu eins geteilt.

 

1
 Die für an der Quelle besteuerte 

quellenbesteuerte Personen im Sinne 
der Artikel 117 bis 121 und 122a abgelie-
ferten Steuern werden zwischen dem 
Kanton und der anspruchsberechtigten 
Gemeinde gemäss Artikel 251 Absatz 3 
im Verhältnis zwei zu eins geteilt. 

   

Art.  125 
Ausführungsbestimmungen 

    

1
 Der Regierungsrat erlässt die erfor-

derlichen Ausführungsbestimmungen. 
Insbesondere bestimmt er 
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rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

a das Steuerbezugs- und Ablieferungs-
verfahren (Art. 112 ff.), 

 [FR: geändert]    

b die Berücksichtigung des Einkom-
mens des andern Ehegatten (Art. 
114 Abs. 2 Bst. e), 

b die bei der Berechnung des Quellen-
steuerabzugs zu berücksichtigenden 
pauschalen Abzüge (Art. 114 Abs. 2) 
und die Berücksichtigung des Einkom-
mens des andern Ehegatten unter Ge-
währung des Zweiverdienerabzugs (Art. 
114 Abs. 2 Bst. e)2a), 

   

c das gewogene Mittel der Gemeinde-
steueranlagen (Art. 114 Abs. 4), 

 [FR: geändert]    

d die Voraussetzungen für die Durch-
führung der nachträglichen ordentli-
chen Veranlagung (Art. 115), 

d Aufgehoben.    

e die nähere Umschreibung der kleinen 
Arbeitsentgelte, das Abrechnungs-
verfahren, die Minimalbeträge für 
den Quellensteuerabzug, die Vertei-
lung der abgelieferten Steuern zwi-
schen Kanton, Gemeinden und 
Kirchgemeinden sowie das Vorgehen 
bei interkantonalen Verhältnissen 
(Art. 115a), 

    

f Minimalbeträge für den Quellensteu-
erabzug (Art. 124).

1)
 

f die Minimalbeträge für den Quellensteu-
erabzug (Art. 124).,

2)
 

   

                                                   
1)

 Entspricht dem bisherigen Buchstaben e 
2)

 Entspricht dem bisherigen Buchstaben e 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 g die Voraussetzungen und das Verfahren 
für die nachträgliche ordentliche Veran-
lagung auf Antrag für Personen, die 
nach Artikel 116 der Quellensteuer un-
terliegen (Art. 123b), 

   

 h die Voraussetzungen und das Verfahren 
für die nachträgliche ordentliche Veran-
lagung von Amtes wegen bei stossen-
den Verhältnissen (Art. 123c). 

   

Art.  126 
Steuerpflicht 

    

1
 Steuerpflichtig sind natürliche und 

juristische Personen, die 
[FR: geändert]    

a ein Grundstück oder eine Wasser-
kraft im Kanton Bern veräussern, 

 [FR: geändert]    

b ein Recht an einem Grundstück oder 
einer Wasserkraft im Kanton Bern 
einräumen oder veräussern, 

b ein Recht an einem Grundstück oder 
einer Wasserkraft im Kanton Bern ein-
räumen oder veräussern, oder 

   

c als Miterben oder nach öffentlichem 
Recht an einem Grundstückgewinn 
beteiligt sind oder 

c als Miterben oder nach öffentlichem 
Recht an einem Grundstückgewinn be-
teiligt sind oder. 

   

d ein ausserkantonales Ersatzobjekt 
veräussern, das beim Erwerb zu ei-
nem Steueraufschub im Kanton Bern 
wegen Ersatzbeschaffung geführt 
hat. 

d Aufgehoben.    
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Mehrheit Minderheit 

2
 Sind mehrere Personen an der Ver-

äusserung beteiligt, ist jede für den 
veräusserten Eigentumsanteil steuer-
pflichtig. 

    

3
 Die allgemeinen Regelungen zur 

Steuerpflicht bei der Einkommens- und 
Vermögenssteuer gelten für die 
Grundstückgewinnsteuer sinngemäss. 

    

Art.  136 
Besteuerung 

    

1
 Grundstückgewinne, deren Besteue-

rung aufgeschoben worden ist, werden 
bei der Weiterveräusserung des Er-
satzgrundstückes bzw. des übernom-
menen Grundstücks besteuert, sofern 
nicht erneut ein Steueraufschubstatbe-
stand vorliegt.

 

1
 Grundstückgewinne, deren Besteuerung 

aufgeschoben worden ist, werden bei der 
Weiterveräusserung des Ersatzgrundstü-
ckesErsatzgrundstücks bzw. des über-
nommenen Grundstücks besteuert, sofern 
nicht erneut ein Steueraufschubstatbe-
stand vorliegt. [FR: unverändert] 

   

2
 Sämtliche aufgeschobenen Rohge-

winne werden in die das Ersatzgrund-
stück bzw. das übernommene Grund-
stück betreffende Gewinnberechnung 
einbezogen und als Teil des Gesamt-
gewinns besteuert. 

    

3
 Wird ein ausserkantonales Ersatz-

grundstück, dessen Erwerb zu einem 
Steueraufschub geführt hat, ohne er-
neute Ersatzbeschaffung veräussert, 
beschränkt sich die Besteuerung auf 
die im Kanton Bern aufgeschobenen 
Rohgewinne.

 

3
 Aufgehoben.    
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rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 
4
 Steht ein ausserkantonaler aufgescho-

bener Rohgewinn dem Kanton Bern zur 
Besteuerung zu, wird er bei der Weiter-
veräusserung des bernischen Ersatz-
grundstücks besteuert, sofern nicht erneut 
ein Steueraufschubstatbestand vorliegt. 

   

Art.  140 
2 Bei Veräusserung nach Steueraufschub 

    

1
 Als Erwerbspreis bei der Weiter-

veräusserung gelten 
    

a nach erfolgtem Steueraufschub ge-
mäss Artikel 131 der amtliche Wert 
zum Zeitpunkt der Schenkung, des 
Erbgangs oder des Erbvorbezugs 
ohne Rücksicht auf den Ausglei-
chungswert oder auf Ausgleichszah-
lungen. Die steuerpflichtige Person 
kann an Stelle des amtlichen Werts 
die Anlagekosten ihrer Rechtsvor-
gängerin oder ihres Rechtsvorgän-
gers in Anrechnung bringen, 

    

b nach erfolgtem Steueraufschub ge-
mäss Artikel 132 Buchstabe b der 
Erwerbspreis des abgegebenen 
Grundstücks, 

b nach erfolgtem Steueraufschub gemäss 
Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe b der 
Erwerbspreis des abgegebenen Grund-
stücks, 
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Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

c nach erfolgtem Steueraufschub ge-
mäss Artikel 132 Buchstabe a, Artikel 
133 Buchstabe a und Artikel 134 
Buchstabe a die um den aufgescho-
benen Rohgewinn gekürzten Anla-
gekosten des Ersatzgrundstücks, 

c nach erfolgtem Steueraufschub gemäss 
Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe a, Arti-
kel 133 Absatz 1 Buchstabe a und Arti-
kel 134 Absatz 1 Buchstabe a die um 
den aufgeschobenen Rohgewinn ge-
kürzten Anlagekosten des Ersatzgrund-
stücks, 

   

d nach erfolgtem Steueraufschub ge-
mäss Artikel 133 Buchstaben b und c 
der Erwerbspreis, der vor den Um-
strukturierungen massgebend war, 

d nach erfolgtem Steueraufschub gemäss 
Artikel 133 Absatz 1 Buchstaben b und 
c der Erwerbspreis, der vor den Um-
strukturierungen massgebend war, 

   

e nach erfolgtem Steueraufschub ge-
mäss Artikel 134 Buchstabe b der 
Erwerbspreis des Rechtsvorgängers. 

e nach erfolgtem Steueraufschub gemäss 
Artikel 134 Absatz 1 Buchstabe b der 
Erwerbspreis der Rechtsvorgängerin 
oder des Rechtsvorgängers., 

   

 f nach erfolgtem ausserkantonalem Steu-
eraufschub, dessen aufgeschobener 
Rohgewinn dem Kanton Bern zur Be-
steuerung zusteht, die um den ausser-
kantonal aufgeschobenen Rohgewinn 
gekürzten Anlagekosten des Ersatz-
grundstücks. 

   

Art.  167 
Mitwirkungspflichten 

    

1
 Die steuerpflichtige Person muss 

alles tun, um eine vollständige und 
richtige Veranlagung zu ermöglichen. 
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Mehrheit Minderheit 

2
 Sie muss auf Verlangen der Steuer-

verwaltung insbesondere mündlich 
oder schriftlich Auskunft erteilen, Ge-
schäftsbücher, Belege und weitere 
Bescheinigungen sowie Urkunden 
über den Geschäftsverkehr vorlegen. 

    

3
 Natürliche Personen mit Einkommen 

aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
und juristische Personen müssen Ur-
kunden und sonstige Belege, die mit 
ihrer Tätigkeit in Zusammenhang ste-
hen, während zehn Jahren aufbewah-
ren.

 

3
 Natürliche Personen mit Einkommen aus 

selbstständiger Erwerbstätigkeit und juris-
tische Personen müssen Urkunden und 
sonstige Belege, die mit ihrer Tätigkeit in 
Zusammenhang stehen, während zehn 
Jahren aufbewahren. Die Art und Weise 
der Führung und Aufbewahrung richtet 
sich nach den Artikeln 957 bis 958f OR. 

   

Art.  171 
Beilagen zur Steuererklärung 

    

1
 Natürliche Personen müssen der 

Steuererklärung insbesondere beile-
gen 

    

a Lohnausweise über alle Einkünfte 
aus unselbstständiger Erwerbstätig-
keit, 

    

b Ausweise über Bezüge als Mitglied 
der Verwaltung oder eines anderen 
Organs einer juristischen Person, 

    

c Verzeichnisse über sämtliche Wert-
schriften, Forderungen und Schul-
den. 
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2
 Natürliche Personen mit Einkommen 

aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
und juristische Personen müssen der 
Steuererklärung die unterzeichneten 
Jahresrechnungen (Bilanzen, Erfolgs-
rechnungen) der Steuerperiode oder, 
wenn eine kaufmännische Buchhal-
tung fehlt, Aufstellungen über Aktiven 
und Passiven, Einnahmen und Ausga-
ben sowie Privatentnahmen und Pri-
vateinlagen beilegen.

 

2
 Natürliche Personen mit Einkommen aus 

selbstständiger Erwerbstätigkeit undsowie 
juristische Personen müssen der Steuer-
erklärung die unterzeichneten Jahres-
rechnungen (Bilanzen, Erfolgsrechnun-
gen) der Steuerperiode oder, wenn eine 
kaufmännische Buchhaltung fehlt, Aufstel-
lungen über Aktiven und Passiven, Ein-
nahmen und Ausgaben sowie Privatent-
nahmen und Privateinlagen beilegen. 

   

 a die unterzeichneten Jahresrechnungen 
(Bilanzen, Erfolgsrechnungen) der 
Steuerperiode oder 

   

 b bei vereinfachter Buchführung nach 
Artikel 957 Absatz 2 OR die Aufstellun-
gen über Einnahmen und Ausgaben, 
über die Vermögenslage sowie über 
Privatentnahmen und -einlagen der 
Steuerperiode. 

   

 
3
 Zudem haben Kapitalgesellschaften und 

Genossenschaften das ihrer Veranlagung 
zur Gewinnsteuer dienende Eigenkapital 
am Ende der Steuerperiode oder der 
Steuerpflicht auszuweisen. Dieses be-
steht aus 

   

 a dem einbezahlten Grund- oder Stamm-
kapital, 

   

 b den in der Handelsbilanz ausgewiese-
nen Reserven aus Kapitaleinlagen im 
Sinne von Artikel 24 Absätze 3 bis 7, 

   



- 91 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

 c den offenen und den aus versteuertem 
Gewinn gebildeten stillen Reserven, 

   

 d jenem Teil des Fremdkapitals, dem 
wirtschaftlich die Bedeutung von Eigen-
kapital zukommt. 

   

Art.  174 
Veranlagung 

    

1
 Die kantonale Steuerverwaltung ver-

anlagt die Steuern auf Grund der 
Steuererklärung, der eingereichten 
Belege und der durchgeführten Unter-
suchungen.

 

1
 Die kantonale Steuerverwaltung veran-

lagt die Steuern auf Grund der Steuerer-
klärung, der eingereichten Belege und der 
durchgeführten Untersuchungen. Sie be-
rücksichtigt dabei auch Informationen aus 
dem Ausland, die sie gestützt auf interna-
tionale Vereinbarungen erhalten hat. 

   

2
 Hat die steuerpflichtige Person trotz 

Mahnung ihre Verfahrenspflichten 
nicht erfüllt oder können die Steuerfak-
toren mangels zuverlässiger Unterla-
gen nicht einwandfrei ermittelt werden, 
so nimmt die kantonale Steuerverwal-
tung die Veranlagung nach pflichtge-
mässem Ermessen vor. Sie kann da-
bei Erfahrungszahlen, Vermögensent-
wicklung und Lebensaufwand der 
steuerpflichtigen Person berücksichti-
gen. 

    

Art.  182 
Allgemeine Neubewertung 
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1
 Haben sich im Grossteil des Kantons 

oder im ganzen Kanton seit der letzten 
allgemeinen Neubewertung die Ver-
kehrs- oder Ertragswerte erheblich 
verändert, ordnet der Grosse Rat 
durch Dekret eine allgemeine Neube-
wertung der Grundstücke und Wasser-
kräfte an. Er bestimmt den Stichtag 
und die Bemessungsperiode.

 

1
 Haben sich im Grossteil des Kantons 

oder im ganzen Kanton seit der letzten 
allgemeinen Neubewertung die Verkehrs- 
oder Ertragswerte erheblich verändert, 
ordnet der Grosse Rat durch Dekret eine 
allgemeine Neubewertung der Grundstü-
cke und Wasserkräfte an. Er bestimmt 
den Ziel-Medianwert, den Stichtag und 
 die Bemessungsperiode. 

   

2
 Zur Vorbereitung einer allgemeinen 

Neubewertung bestellt der Regie-
rungsrat eine kantonale Schatzungs-
kommission. 

    

3
 Die kantonale Schatzungskommissi-

on stellt im Rahmen der Bewertungs-
grundsätze für die verschiedenen 
nichtlandwirtschaftlichen Grundstück-
arten und die Wasserkräfte Bewer-
tungsnormen auf. 

    

Art.  186 
Pflichten der Schuldnerin oder des Schuldners 

    

1
 Schuldnerinnen oder Schuldner der 

steuerbaren Leistung sind insbesonde-
re verpflichtet, 

    

a der zuständigen Behörde Personen 
zu melden, die der Besteuerung an 
der Quelle unterworfen sind, 
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b bei Fälligkeit von Geldleistungen die 
geschuldete Steuer zurückzubehal-
ten und bei andern Leistungen (na-
mentlich Naturalleistungen und 
Trinkgeldern) bei der quellensteuer-
pflichtigen Person einzufordern, 

    

c der quellenbesteuerten Person für 
jeden Steuerabzug eine Aufstellung 
oder Bestätigung und eine Zusam-
menstellung über die Steuerabzüge 
eines Kalenderjahres auszustellen, 

    

d die Steuern periodisch der hierfür 
zuständigen Behörde abzuliefern, mit 
ihr darüber fristgerecht abzurechnen 
und bei einer von der kantonalen 
Steuerverwaltung durchgeführten 
Kontrolle Einblick in die für die Be-
steuerung massgebenden Unterla-
gen zu gewähren, 

    

e die anteilsmässigen Steuern auf im 
Ausland ausgeübten Mitarbeiteropti-
onen zu entrichten, und zwar auch 
dann, wenn der geldwerte Vorteil von 
einer ausländischen Konzerngesell-
schaft ausgerichtet wird, 

e die anteilsmässigen Steuern auf im 
Ausland ausgeübten Mitarbeiteroptionen 
zu entrichten, und zwar auch dann, 
wenn der geldwerte Vorteil von einer 
ausländischen Konzerngesellschaft 
ausgerichtet wird,. 

   

f an der Quelle besteuerte Personen, 
die nachträglich der ordentlichen 
Veranlagung unterliegen, der kanto-
nalen Steuerverwaltung unaufgefor-
dert zu melden.

1)
 

f Aufgehoben.    

                                                   
1)

 Entspricht dem bisherigen Buchstaben e 
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2
 Schuldnerinnen oder Schuldner der 

steuerbaren Leistung haften für die 
Entrichtung der Quellensteuer. 

    

3
 Schuldnerinnen oder Schuldner der 

steuerbaren Leistung erhalten für ihre 
Mitwirkung eine Bezugsprovision der 
rechtzeitig abgerechneten und abgelie-
ferten Beträge. Der Regierungsrat 
bestimmt die Höhe der Bezugsprovisi-
on.

 

3
 Schuldnerinnen oder Schuldner der 

steuerbaren Leistung Sie erhalten für ihre 
Mitwirkung eine Bezugsprovision von ein 
bis zwei Prozent der rechtzeitig abge-
rechneten und abgelieferten Beträge. Der 
Regierungsrat bestimmt die Höhe der 
Bezugsprovision durch Verordnung. Für 
Kapitalleistungen beträgt die Bezugspro-
vision ein Prozent des gesamten Quellen-
steuerbetrags, jedoch höchstens 50 Fran-
ken pro Kapitalleistung für die Quellen-
steuer von Bund, Kanton und Gemeinde. 

   

 Art.  186b 
Notwendige Vertretung 

   

 
1
 Die kantonale Steuerverwaltung kann 

von einer steuerpflichtigen Person mit 
Wohnsitz oder Sitz im Ausland verlangen, 
dass sie eine Vertreterin oder einen Ver-
treter in der Schweiz bezeichnet. 
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2
 Personen, die nach Artikel 123b eine 

nachträgliche ordentliche Veranlagung 
beantragen, müssen die erforderlichen 
Unterlagen einreichen und eine Zustella-
dresse in der Schweiz bezeichnen. Wird 
keine Zustelladresse bezeichnet oder 
verliert diese während des Veranlagungs-
verfahrens ihre Gültigkeit, so gewährt die 
kantonale Steuerverwaltung der steuer-
pflichtigen Person eine angemessene 
Frist für die Bezeichnung einer gültigen 
Zustelladresse. Läuft diese Frist unbe-
nutzt ab, so tritt die Quellensteuer an die 
Stelle der im ordentlichen Verfahren 
zu veranlagenden Steuern auf dem Er-
werbseinkommen. Artikel 161 Absatz 3 
gilt sinngemäss. 

   

Art.  187 
Verfügung 

    

1
 Sind an der Quelle besteuerte Per-

sonen oder Schuldnerinnen oder 
Schuldner der steuerbaren Leistung 
mit dem Steuerabzug nicht einverstan-
den, so können sie bis am 31. März 
des auf die Fälligkeit folgenden Kalen-
derjahres von der kantonalen Steuer-
verwaltung eine Verfügung über Be-
stand und Umfang der Steuerpflicht 
verlangen.

 

1
 Sind an An der Quelle besteuerte Per-

sonen oder Schuldnerinnen oder Schuld-
ner  können von der steuerbaren Leistung 
mit dem Steuerabzug nicht einverstanden, 
so können sie kantonalen Steuerverwal-
tung bis am 31. März des auf die Fälligkeit 
folgenden Kalenderjahres von der kanto-
nalen Steuerverwaltung Leistung folgen-
den Steuerjahres eine Verfügung über 
Bestand und Umfang der Steuerpflicht 
verlangen., wenn sie 
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 a mit dem Quellensteuerabzug gemäss 
Bescheinigung nach Artikel 186 Absatz 
1 Buchstabe c nicht einverstanden sind 
oder 

   

 b diese Bescheinigung vom Arbeitgeber 
nicht erhalten haben. 

   

 
1a

 Die Schuldnerin oder der Schuldner der 
steuerbaren Leistung kann von der kanto-
nalen Steuerverwaltung bis am 31. März 
des auf die Fälligkeit der Leistung folgen-
den Steuerjahres eine Verfügung über 
Bestand und Umfang der Steuerpflicht 
verlangen. 

   

2
 Die Schuldnerinnen oder Schuldner 

der steuerbaren Leistung bleiben bis 
zum rechtskräftigen Entscheid zum 
Steuerabzug verpflichtet.

 

2
 Die Schuldnerinnen Sie oder Schuldner 

der steuerbaren Leistung bleiben er bleibt 
bis zum rechtskräftigen Entscheid zum 
Steuerabzug verpflichtetverpflichtet, die 
Quellensteuer zu erheben. 

   

Art.  188 
Nachforderung und Rückerstattung 

    

1
 Haben Schuldnerinnen oder Schuld-

ner der steuerbaren Leistung den 
Steuerabzug nicht oder ungenügend 
vorgenommen, so verpflichtet sie die 
kantonale Steuerverwaltung zur Nach-
zahlung. Der Rückgriff der Schuldne-
rinnen oder Schuldner auf die an der 
Quelle besteuerte Person bleibt vorbe-
halten. 
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2
 Haben Schuldnerinnen oder Schuld-

ner der steuerbaren Leistung einen zu 
hohen Steuerabzug vorgenommen, so 
müssen sie der an der Quelle besteu-
erten Person die Differenz zurückzah-
len. 

    

 
3
 Die steuerpflichtige Person kann von der 

kantonalen Steuerverwaltung zur Nach-
zahlung der von ihr geschuldeten Quel-
lensteuer verpflichtet werden, wenn die 
ausbezahlte steuerbare Leistung nicht 
oder nicht vollständig um die Quellen-
steuer gekürzt worden ist und ein Nach-
bezug bei der Schuldnerin oder 
beim Schuldner der steuerbaren Leistung 
nicht möglich ist. 

   

Art.  240c 
Ausschluss- und Nichteintretensgründe 

    

1
 Von einem Steuererlass kann ganz 

oder teilweise abgesehen werden, 
wenn die steuerpflichtige Person 

    

a ihre Pflichten im Veranlagungsverfah-
ren ernstlich verletzt hat, sodass eine 
Beurteilung der damaligen finanziel-
len Situation nicht mehr möglich ist, 

    

b die Mitwirkungspflichten im Steuerer-
lassverfahren verletzt (wie Nichtein-
reichen verlangter Belege), 
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c überschuldet ist und ein Steuererlass 
vorab ihren übrigen Gläubigerinnen 
und Gläubigern zugutekommen wür-
de, es sei denn, die anderen gleich-
rangigen Gläubigerinnen und Gläu-
biger verzichten im gleichen Aus-
mass auf ihre Forderungen, 

    

d während des Beurteilungszeitraums 
andere gleichrangige Gläubigerinnen 
oder Gläubiger bevorzugt behandelt, 

    

e zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Steuerforderung trotz vorhandener 
verfügbarer Mittel weder Zahlungen 
leistet noch Rückstellungen vor-
nimmt, 

e zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuer-
forderung trotz vorhandener verfügbarer 
Mittel weder Zahlungen leistet noch 
RückstellungenRücklagen vornimmt, 

   

f verstorben ist und bei den Erben 
keine Steuererlassgründe vorliegen, 

    

g in der Lage ist, mit zumutbaren Zah-
lungserleichterungen die Steueraus-
stände in absehbarer Zeit zu tilgen. 

g in der Lage ist, mit zumutbaren Zah-
lungserleichterungen die Steueraus-
stände in absehbarer Zeit zu tilgen., 

   

 h ab der Steuerperiode, auf die sich das 
Erlassgesuch bezieht, trotz verfügbarer 
Mittel keine Rücklagen vorgenommen 
hat. 

   

2
 Nach Zustellung des Zahlungsbe-

fehls, bei einem Nachlass-, Liquida-
tions- oder Konkursverfahren wird auf 
ein Erlassgesuch nicht mehr eingetre-
ten. 
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Art.  250 
Steuerberechnung 

    

1
 Die Tarife, die Steuerfaktoren sowie 

allfällige Steuererleichterungen für die 
Kantonssteuern gelten auch für die 
Gemeindesteuern. 

    

2
 Die Steueranlage ist ein Vielfaches 

der einfachen Steuer. Sie findet An-
wendung für die Berechnung aller 
Steuern mit Ausnahme 

    

a der Einkommenssteuer auf Lotterie-
gewinnen, 

a der Einkommenssteuer auf Lotteriege-
winnenGeldspielgewinnen, 

   

b der Quellensteuern, b der Quellensteuern,.    

c der Kapitalsteuer für Holding- und 
Domizilgesellschaften. 

c Aufgehoben.    

3
 Die Gemeinde setzt die Steueranlage 

zusammen mit dem Beschluss über 
das Budget jährlich fest. Die Steueran-
lage ist für alle betroffenen Steuern 
gleich.

 

3
 Die Gemeinde setzt die Steueranlage 

zusammen mit dem Beschluss über das 
Budget jährlich fest. Die Steueranlage ist 
für alle betroffenen Steuern gleich. Für die 
Gewinn- und Kapitalsteuern der juristi-
schen Personen kann eine um höchstens 
20 Prozent abweichende Steueranlage 
beschlossen werden. 

   

Art.  251 
Berechtigte Gemeinde 
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1
 Soweit sich aus den folgenden Best-

immungen nicht etwas anderes ergibt, 
stehen die Einkommens- und Vermö-
genssteuern der natürlichen Personen 
sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern 
der juristischen Personen der zustän-
digen Gemeinde im Sinne von Artikel 
165 zu. 

    

2
 Soweit sich aus den folgenden Best-

immungen nicht etwas anderes ergibt, 
steht die Grundstückgewinnsteuer 
derjenigen Gemeinde zu, in der die 
steuerpflichtige Person einen Grund-
stückgewinn erzielt hat. 

    

 
3
 Soweit sich aus den folgenden Bestim-

mungen nicht etwas anderes ergibt, rich-
tet sich die Anspruchsberechtigung der 
Gemeinde am Quellensteuerertrag sinn-
gemäss nach den Artikeln 38 und 38a des 
Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 
über die Harmonisierung der direkten 
Steuern der Kantone und Gemeinden 
(Steuerharmonisierungsgesetz, StHG)

1)
. 

   

Art.  274 
Ausserordentliche Aufwendungen der Jahre 1999 und 
2000 

    

                                                   
1)

 SR 642.14 

http://db.clex.ch/link/Bund/642.14/de


- 101 -  
 
 

           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit Minderheit 

1
 Vom für die Steuerperiode 1999/2000 

zugrunde gelegten steuerbaren Ein-
kommen werden, wenn am 1. Januar 
des Jahres 2001 eine Steuerpflicht im 
Kanton Bern besteht, die im Durch-
schnitt der Jahre 1999 und 2000 ange-
fallenen ausserordentlichen Aufwen-
dungen abgezogen. Bereits rechtskräf-
tige Veranlagungen werden zu Guns-
ten der steuerpflichtigen Person revi-
diert. 

    

2
 Als ausserordentliche Aufwendungen 

gelten 
    

a Unterhaltskosten für Grundstücke, 
soweit diese jährlich den Pauscha-
labzug übersteigen. Für Grundstücke 
des Privatvermögens mit vorwiegend 
geschäftlicher oder gewerblicher 
Nutzung sowie für Grundstücke, die 
zum Geschäftsvermögen gehören, 
berechnet sich der Pauschalabzug 
auf einer Bruttorendite von sechs 
Prozent des amtlichen Wertes des 
entsprechenden Jahres, 

    

b Beiträge des Versicherten an Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge für 
den Einkauf von Beitragsjahren, 

    

c Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts-, 
Weiterbildungs- und Umschulungs-
kosten, soweit diese die bereits be-
rücksichtigten Aufwendungen über-
steigen. 

 [FR: geändert]    
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3
 Die ausserordentlichen Aufwendun-

gen aus selbstständiger Erwerbstätig-
keit sind zunächst mit ausserordentli-
chen Einkünften aus selbstständiger 
Erwerbstätigkeit zu verrechnen. Ein 
allfälliger Aufwandüberschuss ist ge-
mäss Artikel 274 Absatz 1 zu behan-
deln. 

    

      T7 Übergangsbestimmungen der 
Änderung vom XX.03.20201)

 

        

 Art.  T7-1 
Artikel 98 und 99 

   

 
1
 Wurden juristische Personen nach den 

Artikeln 98 und 99 besteuert, so werden 
die bei Ende dieser Besteuerung beste-
henden stillen Reserven einschliesslich 
des selbst geschaffenen Mehrwerts, so-
weit diese bisher nicht steuerbar gewesen 
wären, im Falle ihrer Realisation innert 
den nächsten fünf Jahren gesondert be-
steuert. Der Steuersatz zur Berechnung 
der einfachen Steuer für die Gewinnsteu-
er beträgt 0,5 Prozent. 

   

 
2
 Die Höhe der von der juristischen Per-

son geltend gemachten stillen Reserven 
einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts wird von der Steuerverwaltung 
durch Verfügung festgesetzt. 

   

                                                   
1)

 BAG 21-XXX 
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3
 Abschreibungen auf stillen Reserven 

einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung 
nach den Artikeln 98 und 99 aufgedeckt 
wurden, werden in die Berechnung der 
Entlastungsbegrenzung nach Artikel 90a 
einbezogen. 

   

 
4
 Für Personen, die nach Artikel 7 Absatz 

2 und Artikel 79 Absatz 2 besteuert wur-
den, gelten die Absätze 1 bis 3 sinnge-
mäss. 

   

 Art.  T7-2 
Ab 2021 anwendbare Bestimmungen 

   

 
1
 Ab dem 1. Januar 2021 sind anwendbar    

 a im Bereich der Steueranlage: Artikel 2 
Absatz 3 Einleitungssatz, Artikel 2 Ab-
sätze 3a und 4 sowie Artikel 250 Absatz 
3, 

   

 b im Bereich der Abzüge für die Kinderbe-
treuung: Artikel 38, 

   

 c im Bereich der Quellenbesteuerung des 
Erwerbseinkommens: Artikel 112 bis 
115, Abschnittstitel 4.2, Artikel 116 bis 
118, Artikel 122, Artikel 123 bis 125, Ar-
tikel 186, Artikel 186b bis 188 und Arti-
kel 251. 

   

 II.    

 1.    
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Der Erlass 415.0 Kirchensteuergesetz 
vom 16.03.1994 (KStG) (Stand 
01.01.2020) wird wie folgt geändert: 

Art.  11 
Tarife 

    

1
 Für die Kirchensteuern gelten die für 

die Kantonssteuern festgesetzten Ein-
heitssätze, die mit der Steueranlage 
multipliziert werden. 

    

2
 Die Kirchensteuer auf Lotteriegewin-

nen beträgt acht Prozent der vom Kan-
ton erhobenen Einkommenssteuer auf 
diesen Gewinnen.

 

2
 Die Kirchensteuer auf Lotteriegewinnen

Geldspielgewinnen beträgt acht Prozent 
der vom Kanton erhobenen Einkommens-
steuer auf diesen Gewinnen. 

   

3
 Die Kirchensteuer der Holding- und 

Domizilgesellschaften beträgt acht 
Prozent der jeweiligen Kantonssteuer. 
Für die normal steuerbaren Gewinne 
dieser Gesellschaften gilt Absatz 1.

 

3
 Aufgehoben.    

 2. 
Der Erlass 631.1 Gesetz über den Finanz- 
und Lastenausgleich vom 27.11.2000 
(FILAG) (Stand 01.08.2017) wird wie folgt 
geändert: 

   

Art.  8 
Harmonisierter Steuerertrag 

    

https://www.belex.sites.be.ch/data/415.0/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/631.1/de
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1
 Der harmonisierte Steuerertrag ist die 

Summe des harmonisierten ordentli-
chen Steuerertrages und der harmoni-
sierten Liegenschaftssteuer der Ge-
meinde.

 

1
 Der harmonisierte Steuerertrag ist die 

Summe des harmonisierten ordentlichen 
Steuerertrages Steuerertrags der natürli-
chen und juristischen Personen, der har-
monisierten Liegenschaftssteuer der Ge-
meinde und des finanziellen Ausgleichs 
an die Gemeinde nach Artikel 2a des 
Steuergesetzes vom 21. Mai 2000 (StG)

1)
. 

   

2
 Der harmonisierte ordentliche Steu-

erertrag wird ermittelt, indem der Ge-
samtsteuerertrag der ordentlichen 
Gemeindesteuern durch die Steueran-
lage der Gemeinde geteilt und mit dem 
Harmonisierungsfaktor multipliziert 
wird. Vorbehalten bleibt Artikel 14.

 

2
 Der harmonisierte ordentliche Steuerer-

trag der natürlichen Personen wird ermit-
telt, indem der Gesamtsteuerertrag der 
ordentlichen Gemeindesteuern durch die 
Steueranlage der Gemeinde für natürliche 
Personen geteilt und mit dem Harmonisie-
rungsfaktor für natürliche Personen multi-
pliziert wird. Vorbehalten bleibt Artikel 14. 

   

 
2a

 Der harmonisierte ordentliche Steuerer-
trag der juristischen Personen wird ermit-
telt, indem der Gesamtsteuerertrag durch 
die Steueranlage der Gemeinde für die 
Gewinn- und Kapitalsteuern der juristi-
schen Personen geteilt und mit dem Har-
monisierungsfaktor für juristische Perso-
nen multipliziert wird. 

   

3
 Der Harmonisierungsfaktor basiert 

auf dem gewogenen Mittel der Steuer-
anlagen aller Gemeinden und wird 
durch den Regierungsrat festgelegt.

 

3
 Der Harmonisierungsfaktor basiert Die 

Harmonisierungsfaktoren nach den Ab-
sätzen 2 und 2a basieren auf dem gewo-
genen Mittel der Steueranlagen aller Ge-
meinden und wirdwerden durch den Re-
gierungsrat durch Verordnung festgelegt. 

   

                                                   
1)

 BSG 661.11 
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4
 Die harmonisierte Liegenschafts-

steuer wird ermittelt, indem die Summe 
der amtlichen Werte der Liegenschaf-
ten in der Gemeinde, welche der Lie-
genschaftssteuer unterliegen, mit ei-
nem harmonisierten Steuersatz multi-
pliziert wird. Dieser basiert auf dem 
gewogenen Mittel der Steuersätze aller 
Gemeinden und wird durch den Regie-
rungsrat festgelegt. 

    

5
 Der harmonisierte Steuerertragsindex 

(HEI) wird berechnet, indem das Hun-
dertfache des harmonisierten Steu-
erertrages pro Kopf der Gemeinde 
durch das Mittel des harmonisierten 
Steuerertrages pro Kopf aller Gemein-
den geteilt wird. 

    

 III.    

      Keine Aufhebungen.         

 IV.    

      Diese Änderung tritt rückwirkend auf 
den 1. Januar 2020 in Kraft. 

        

 Bern, 2. Dezember 2019 Bern, 16. Januar 2020 Bern, 5. Februar 2020 

 Im Namen des Grossen Rates 
Der Präsident: Zaugg-Graf 
Der Generalsekretär: Trees 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: Bichsel 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Der Präsident: Am-
mann 
Der Staatsschreiber: 
Auer 
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